
BOTSCHAFT
FRÜHLING 2024
Gemeindeversammlung
Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Turmatt



2

Es ist erfreulich, dass wir das Rechnungsjahr 2023 bei der Wasserversorgung 
und bei der Politischen Gemeinde besser als geplant abschliessen konnten. 
Zu einem positiven Ergebnis bei der Politischen Gemeinde hat es aber nicht 
ganz gereicht.

Ein eher ungewöhnliches Geschäft steht an: Wir stellen Ihnen den Verkauf 
des Heizverbundes Tellenmatt an die Genossenkorporation Stans zur  
Diskussion.

Trockene Materie ist es nicht, wenn wir an der Gemeindeversammlung  
die Reglemente zur Wasserversorgung und zur Siedlungsentwässerung  
behandeln dürfen. Die Gedanken, die hinter den neuen Reglementen stehen, 
sind hoch spannend.

Für die Finanzkommission sind Gesamterneuerungswahlen anberaumt.  
Drei Mitglieder werden nicht zur Wiederwahl antreten.

Für viele Mitglieder des Gemeinderats 2020 – 2024 wird diese Gemeindever-
sammlung auch ihre letzte auf der Bühne sein. Für das bestehende Team 
geht damit eine Ära zu Ende. Wir freuen uns, wenn Sie sich beim Apéro 
nach der Versammlung persönlich von ihnen verabschieden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Gemeinderat Stans

Liebe Stanserinnen  
und Stanser

Die Detail-Unterlagen für die zu behandelnden Geschäfte liegen bei der Ge-
meindeverwaltung, Stansstaderstrasse 18, zur Einsichtnahme auf. Die zusammen-
gefassten Rechnungen sowie die Erläuterungen zu den Sachgeschäften werden 
allen Haushaltungen zugestellt. 

Titelbild: Martin Borner
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Traktanden

Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Gemeinderates

 

Wahl der Stimmenzähler/innen

Einbürgerungsgesuche 

a)  ILBAS Medine, türkische Staatsangehörige, Stansstaderstrasse 35

b)  AXTHELM-TEUSCHEL Christiane Jana, deutsche Staatsangehörige, und  
TEUSCHEL Anna-Rosa Jana, deutsche Staatsangehörige, Stalden 1

Vorlage der Gemeinderechnungen 2023 sowie Bericht und Antrag der  
Finanzkommission
a)  Politische Gemeinde

b)  Wasserversorgung

Gesamterneuerungswahl Finanzkommission

Totalrevision Reglement über die Wasserversorgung Stans  
(Wasserversorgungsreglement)

Totalrevision Reglement über die Siedlungsentwässerung Stans  
(Siedlungsentwässerungsreglement)

Verkauf des Heizverbundes Tellenmatt-Pestalozzi an die Genossenkorporation Stans 
sowie Anschluss der Schulliegenschaften Tellenmatt und Pestalozzi an den Wärme-
verbund der designierten Wärmelieferantin

Anschliessend Apéro

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner zur Gemein-
deversammlung und zum Apéro einzuladen. 

GEMEINDERAT STANS

 1.

 2.

Seite 04     3.

Seite 05   4.

 5.

Seite 64 6.

Seite 82 7.

Seite 100  8.
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Traktandum 3
Einbürgerungsgesuche 
ILBAS Medine, 2001, ledig, türkische Staatsangehörige, Stansstaderstrasse 35,  
6370 Stans

Medine ILBAS ist 2001 in der Türkei geboren. Mit sechs Jahren zog sie zusammen 
mit ihrer Familie nach Stans, wo sie bis 2012 wohnte und den Kindergarten sowie 
die ersten drei Jahre Primarschule besuchte. Die restlichen Jahre der obligatorischen 
Schulzeit lebte sie in Buochs und Oberdorf. Seit 2018 wohnt sie mit ihren Eltern und 
zwei Geschwistern wieder in Stans. Medine ILBAS hat in der Schweiz und ganz be-
sonders in Stans ihr Zuhause gefunden. 
Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte sie bei der Sika Technology AG, 
Sarnen, ihre Lehre als Chemielaborantin EFZ. Seit 2022 arbeitet sie in der Abteilung 
Forschung und Entwicklung an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur in 
Horw. Aktuell besucht sie am Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe des Kantons 
Luzern berufsbegleitend die Schule, um im Sommer 2025 die Berufsmaturität in 
Technik, Architektur und Life Sciences zu erlangen. 
In ihrer Freizeit spielt sie sehr gerne Badminton oder trifft ihre Freunde. Ausserdem 
liebt sie es zu backen und zu kochen.

AXTHELM-TEUSCHEL Christiane Jana, 1976, geschieden, deutsche Staatsange-
hörige, und TEUSCHEL Anna-Rosa Jana, 2009, ledig, deutsche Staatsangehörige, 
Stalden 1, 6370 Stans 

Jana AXTHELM-TEUSCHEL ist in Eilenburg geboren. Im Jahr 2009 kam ihre Tochter 
Anna-Rosa TEUSCHEL in Trier zur Welt. Seit 2013 wohnen sie in Stans, wo sie sich 
seit ihrer Ankunft wohl und heimisch fühlen.
Nach dem Gymnasium studierte Jana AXTHELM-TEUSCHEL Wirtschaftsingenieur-
wesen in der Fachrichtung Elektrotechnik an der Fachhochschule Merseburg. In 
Luxemburg sammelte sie als Projektingenieurin, Projektleiterin sowie Qualitätsin-
genieurin berufliche Erfahrungen. Nach ihrer Ankunft in der Schweiz arbeitete sie 
zuerst als Quality Manager Supplier bei der Pilatus Aircraft Ltd. in Stans und später 
bei Edwards Life Sciences AG in Horw. Seit April 2018 ist sie für die Schurter AG in 
Luzern tätig, zuerst als Quality Engineer und seit Januar 2023 als Lean Managerin. 
Ihre Tochter Anna-Rosa TEUSCHEL absolvierte die Primarschule in Stans und be-
sucht derzeit das 2. Jahr am Kollegium St. Fidelis. 
In ihrer Freizeit engagiert sich Jana AXTHELM-TEUSCHEL als Vorstandsmitglied für 
den Verein Chinderhuis Nidwalden und arbeitet bei der Theatergesellschaft Stans als 
ehrenamtliche Helferin. Auch Ausflüge in die Berge mag sie sehr. Anna-Rosa  
TEUSCHEL liebt Pferde und geht gerne reiten. Im Sommer findet man sie oft am See 
oder beim Volleyballspielen. 
 
Die Gesuchstellenden haben ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz und fühlen sich 
in Stans wohl. Sie sind in die schweizerischen Verhältnisse gut integriert.

Der Gemeinderat empfiehlt, den Einbürgerungsgesuchen zuzustimmen bzw. den 
Gesuchstellenden das Gemeindebürgerrecht von Stans zuzusichern.

 
Hinweis:
Gemäss Art. 16 Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht (Kantonales Bürgerrechts-
gesetz, kBüG, NG 121.1) vom 28. Juni 2017 wird eine Abstimmung über Einbürgerungsgesuche nur 
durchgeführt, wenn ein hinreichend und zulässig begründeter Antrag auf Ablehnung vorliegt.
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Vorlage der Gemeinderechnung 2023 der Politischen Gemeinde

Die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Stans schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 543'919.23 ab. Das operative Ergebnis von CHF 543'919.23 stellt gegenüber dem Budget 
eine Verbesserung um CHF 1'187'980.77 dar. Der Aufwandüberschuss wird durch eine Ent-
nahme aus den finanzpolitischen Reserven gedeckt. Somit weist die Gemeinde Stans ein  
ausgeglichenes Ergebnis aus.
Im Sinne von Art. 22 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes wird die Jahresrechnung 2023 zur 
Genehmigung unterbreitet. Gemäss Gemeindeordnung wird sie in einer verkürzten Fassung 
vorgelegt. Die vollständige Ausgabe kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen und auf 
Wunsch dort auch auszugsweise bezogen werden. 

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde Stans schliesst
bei Erträgen von  CHF 41'531'736.13
und Aufwendungen von  CHF 42'075'655.36
Operatives Ergebnis  CHF -543'919.23
Entnahme finanzpolitische Reserven CHF 543'919.23
mit einem Aufwandüberschuss von CHF 0.00 ab.

Die Rechnung schliesst im operativen Ergebnis um CHF 1'187'981 besser ab als budgetiert. 
Die Budgetabweichungen des operativen Ergebnis nach Funktionaler Gliederung betragen:

 Budget Rechnung Differenz
Operatives Ergebnis -1'731'900 -543'919 +1'187'981
Entnahme finanzpolitische Reserven 1'731'900 543'919 -1'187'981
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 0
 
Minderaufwand Allgemeine Verwaltung +235'460
Minderaufwand Öffentliche Sicherheit +91'364
Minderaufwand Bildung +296'500
Minderaufwand Kultur, Sport und Freizeit +80'734
Mehraufwand Gesundheit -4'875
Mehraufwand Soziale Sicherheit -114'148
Minderaufwand Verkehr +233'066
Minderaufwand Umweltschutz und Raumordnung +162'424
Minderaufwand Volkswirtschaft +1'378
Mehrertrag Finanzen und Steuern (vor Entnahme 
finanzpolitische Reserven) +206'078
Total Budgetabweichungen (operatives Ergebnis) +1'187'981

Investitionsrechnung / Finanzierung
Die Investitionen belaufen sich auf brutto CHF 13'096'503.84. Nach Abzug der Beiträge Dritter 
von CHF 457'414.85 betragen die Nettoinvestitionen CHF 12'639'088.99.
Das Finanzvermögen (flüssige Mittel und Forderungen) nimmt um CHF 955'292.68 auf  
CHF 23'443'751.93 zu. 
Das Verwaltungsvermögen (abzuschreibende Vermögenswerte) nimmt um CHF 6'883'816.44 
zu und beträgt neu CHF 67'628'825.51.
Das Fremdkapital beträgt CHF 53'115'158.62. Das entspricht einer Zunahme von  
CHF 10'353'887.40. Die Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen (Abwasseranlagen, Park-
plätze, Wohnhaus Mettenweg usw.) sanken gegenüber dem Vorjahr um CHF 1'963'548.97 und 
betragen neu CHF 6'260'185.63.

Traktandum 4a
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Finanzlage
Aufgrund der Investitionstätigkeit im Berichtsjahr steigt die Nettoverschuldung; sie beträgt 
per Ende 2023 CHF 29'671'406.69 (Vorjahr CHF 20'272'912.97). Dies ergibt eine Netto-Schuld 
je Einwohner/in von CHF 3'599.15 (Vorjahr CHF 2'517.44). Nähere Details zu den Kennzahlen 
und zur Vermögenslage der Politischen Gemeinde Stans entnehmen Sie bitte den folgenden 
Seiten.

Verbuchung des Aufwandüberschusses
Das Gemeindefinanzhaushaltgesetz sieht für die Verbuchung eines Aufwandüberschusses 
die Möglichkeit der Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven vor. Gemäss Art. 25 Abs. 3 
des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes ist diese Entnahme als ausserordentlicher Ertrag in der 
Erfolgsrechnung zu verbuchen. 

Im Budget 2023 war die Entnahme bereits vorgesehen, aufgrund des besseren Jahresergeb-
nisses fällt diese nun erfreulicherweise deutlich tiefer aus. Unter Vorbehalt der Genehmigung 
durch die Gemeindeversammlung wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 wie folgt ver-
bucht:

Finanzpolitische Reserven per 31.12.2023 vor Entnahme CHF 15'742'174.00

Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven
(Antrag) CHF 543'919.23

Finanzpolitische Reserven per 31.12.2023 nach Entnahme  CHF 15'198'254.77
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Rechnung 2023
Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abw. Budget 
2023

 %

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 37'376'443 43'223'400 41'661'605 -1'561'795  -3.61

Betrieblicher Ertrag 40'288'440 40'721'800 40'196'183 -525'617  -1.29
Ergebnis aus  
betrieblicher Tätigkeit

2'911'997 -2'501'600 -1'465'423 1'036'177  41.42

Ergebnis aus Finanzierung 806'021 769'700 921'503 151'803  19.72

Operatives Ergebnis 3'718'018 -1'731'900 -543'919 1'187'981  68.59
Ausserordentliches  
Ergebnis

-3'710'000 1'731'900 543'919 -1'187'981  -68.59

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung

8'018 0 0 0  --

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 18'346'732 16'834'100 13'096'504 -3'737'595  -22.20

Investitionseinnahmen 643'426 486'100 457'415 -28'685  -5.90

Nettoinvestitionen 17'703'306 16'348'000 12'639'089 -3'708'910  -22.69

Geldflussrechnung
Cash-Flow aus  
betrieblicher Tätigkeit

10'036'825 830'385 -9'206'440  -91.73

Cash-Drain aus  
Investitionstätigkeit

17'703'306 12'639'089 -5'064'217  -28.61

Cash-Flow aus  
Finanzierungstätigkeit

7'402'657 6'421'688 -980'969  -13.25

Veränderung des Fonds 
«Geld»

-263'824 -5'387'016 -5'123'191  -1'940.60

Die Abweichungen der Geldflussrechnung beziehen sich auf das Rechnungsjahr 2022.



8

Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abw. Budget 
2023

 %

Betrieblicher Aufwand 37'376'443 43'223'400 41'661'605 -1'561'795  -3.61

30 - Personalaufwand 21'399'942 23'331'300 23'538'787 207'487  0.89

31 - Sach- und übriger  
Betriebsaufwand

6'136'927 7'505'300 6'496'828 -1'008'472  -13.44

33 - Abschreibungen  
Verwaltungsvermögen

4'784'616 7'024'300 5'681'733 -1'342'567  -19.11

35 - Einlagen in Fonds 
und Spezialfinanzierungen

191'079 42'500 422'696 380'196  894.58

36 - Transferaufwand 4'808'874 5'270'000 5'461'537 191'537  3.63

37 - Durchlaufende  
Beiträge

55'006 50'000 60'026 10'026  20.05

Betrieblicher Ertrag 40'288'440 40'721'800 40'196'183 -525'617  -1.29

40 - Fiskalertrag 27'207'698 24'081'700 23'644'991 -436'709  -1.81

41 - Regalien und  
Konzessionen

14'030 -- 14'690 14'690  --

42 - Entgelte 6'113'532 6'810'800 7'937'820 1'127'020  16.55

43 - Verschiedene Erträge 3'178 21'000 63'357 42'357  201.70

45 - Entnahmen aus 
Fonds und Spezial- 
finanzierungen

1'819'067 3'756'900 2'397'143 -1'359'757  -36.19

46 - Transferertrag 5'075'929 6'001'400 6'078'157 76'757  1.28

47 - Durchlaufende  
Beiträge

55'006 50'000 60'026 10'026  20.05

Ergebnis aus betriebli-
cher Tätigkeit

2'911'997 -2'501'600 -1'465'423 1'036'177  41.42

34 - Finanzaufwand 228'454 256'100 414'050 157'950  61.68

44 - Finanzertrag 1'034'475 1'025'800 1'335'553 309'753  30.20

Ergebnis aus  
Finanzierung

806'021 769'700 921'503 151'803  19.72

Operatives Ergebnis 3'718'018 -1'731'900 -543'919 1'187'981  68.59

38 - Ausserordentlicher 
Aufwand

3'710'000 -- -- --  --

48 - Ausserordentlicher 
Ertrag

-- 1'731'900 543'919 -1'187'981  -68.59

Ausserordentliches  
Ergebnis

-3'710'000 1'731'900 543'919 -1'187'981  -68.59

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung

8'018 0 0 0  --
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Rechnung 2023
Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung (Übersicht) 

Das Rechnungsergebnis ist vor allem auf die folgenden Budgetabweichungen im Total je  
Rubrik zurückzuführen:

Übersicht  Aufgabenbereiche 

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

0 Allgemeine Verwaltung -3'316'544 -3'639'900 -3'404'440 235'460  6.47

Aufwand 5'367'416 5'659'200 5'548'672 -110'528  -1.95

Ertrag 2'050'872 2'019'300 2'144'233 124'933  6.19

1 Öffentliche Ordnung 
und Sicherheit,  
Verteidigung

-119'835 -88'400 2'964 91'364  103.35

Aufwand 1'562'241 1'486'100 1'485'856 -244  -0.02

Ertrag 1'442'407 1'397'700 1'488'820 91'120  6.52

2 Bildung -14'900'821 -15'809'500 -15'513'000 296'500  1.88

Aufwand 18'824'426 20'109'400 19'689'870 -419'530  -2.09

Ertrag 3'923'605 4'299'900 4'176'870 -123'030  -2.86

3 Kultur, Sport und  
Freizeit, Kirche

-1'476'609 -1'765'200 -1'684'466 80'734  4.57

Aufwand 1'800'238 2'113'600 2'063'106 -50'494  -2.39

Ertrag 323'630 348'400 378'639 30'239  8.68

4 Gesundheit -337'551 -342'600 -347'475 -4'875  -1.42

Aufwand 337'551 342'600 347'475 4'875  1.42

5 Soziale Sicherheit -981'864 -1'387'500 -1'501'648 -114'148  -8.23

Aufwand 3'517'544 6'046'700 6'410'079 363'379  6.01

Ertrag 2'535'680 4'659'200 4'908'430 249'230  5.35

6 Verkehr -1'356'469 -1'438'700 -1'205'634 233'066  16.20

Aufwand 2'165'068 2'172'500 2'021'464 -151'036  -6.95

Ertrag 808'598 733'800 815'830 82'030  11.18

7 Umweltschutz und  
Raumordnung

-534'808 -685'700 -523'276 162'424  23.69

Aufwand 4'200'307 5'750'000 4'729'318 -1'020'682  -17.75

Ertrag 3'665'499 5'064'300 4'206'042 -858'258  -16.95

8 Volkswirtschaft -36'672 -37'700 -36'322 1'378  3.65

Aufwand 91'678 87'700 96'348 8'648  9.86

Ertrag 55'006 50'000 60'026 10'026  20.05

9 Finanzen und Steuern 23'069'189 25'195'200 24'213'297 -981'903  -3.90

Aufwand 5'772'958 2'227'700 2'143'057 -84'643  -3.80

Ertrag 28'842'147 27'422'900 26'356'354 -1'066'546  -3.89

Gewinn (+) / Verlust (−) 8'018 0 0 0  --
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Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung pro Bereich

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

0 Allgemeine Verwaltung -3'316'544 -3'639'900 -3'404'440 235'460  6.47

Aufwand 5'367'416 5'659'200 5'548'672 -110'528  -1.95

Ertrag 2'050'872 2'019'300 2'144'233 124'933  6.19

01 Legislative und  
Exekutive

-593'938 -700'600 -639'033 61'568  8.79

0110 Legislative -114'211 -152'600 -108'982 43'618  28.58

Aufwand 114'211 152'600 108'982 -43'618  -28.58

0120 Exekutive -479'727 -548'000 -530'050 17'950  3.28

Aufwand 489'727 568'000 550'050 -17'950  -3.16

Ertrag 10'000 20'000 20'000 0  0.00

02 Allgemeine Dienste -2'722'606 -2'939'300 -2'765'407 173'893  5.92

0210 Finanz- und  
Steuerverwaltung

-321'565 -350'500 -367'148 -16'648  -4.75

Aufwand 893'699 895'200 983'303 88'103  9.84

Ertrag 572'134 544'700 616'155 71'455  13.12

0220 Übrige  
allgemeine Dienste

-2'012'569 -2'333'400 -2'232'977 100'423  4.30

Aufwand 2'530'134 2'762'100 2'741'550 -20'550  -0.74

Ertrag 517'565 428'700 508'573 79'873  18.63

0221 Informatiknetz  
Verwaltung

0 0 0 0  --

Aufwand 467'309 474'300 465'591 -8'709  -1.84

Ertrag 467'309 474'300 465'591 -8'709  -1.84

0290 Verwaltungs-
liegenschaften

-439'602 -291'900 -202'031 89'869  30.79

Aufwand 599'130 451'800 445'013 -6'787  -1.50

Ertrag 159'528 159'900 242'981 83'081  51.96

0291 Wärmeverbund 
Tellenmatt-Pestalozzi

51'130 36'500 36'749 249  0.68

Aufwand 273'206 355'200 254'184 -101'016  -28.44

Ertrag 324'336 391'700 290'933 -100'767  -25.73

Detail-Erläuterungen

0110 Legislative
Drei für das Jahr 2023 vorgesehene kommunale Urnenabstimmungen fanden nicht statt und 
der eidgenössische Abstimmungstermin im September entfiel ganz. Dadurch war der Auf-
wand des Abstimmungsbüros tiefer und es wurden rund CHF 9'000 weniger Sitzungsgelder 
ausbezahlt. Auch die Druck-, Publikations- und Portokosten für die Abstimmungsbotschaften 
lagen aus demselben Grund CHF 20'000 tiefer als budgetiert. Die Neugestaltung der Gemein-
deversammlungsbotschaft kostete mehr als erwartet und an den beiden Apéros bei den  
Gemeindeversammlungen wurde mehr konsumiert. Die Mehrkosten von rund CHF 11'000 
konnten jedoch mehr als kompensiert werden, da die ausserordentliche Gemeindeversamm-
lung für die Bereinigung der Nutzungsplanung nicht notwendig war.
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Rechnung 2023
Erfolgsrechnung

0120 Exekutive
Für Sitzungsgelder der Kommissionen wurden CHF 10'000 weniger ausbezahlt als budgetiert. 
Die für Weiterbildungen zur Verfügung stehende Summe von CHF 10'000 hat der Gemein-
derat nicht genutzt. Bei den Aufwänden für die Gemeinderats-Klausuren wurden CHF 3'000 
weniger benötigt und der Beitrag an die Gemeindepräsidentenkonferenz fiel CHF 1'000 tiefer 
aus als budgetiert. Die Zulage für das Vizepräsidium und die Spesen wurden neu bei der 
Entschädigung eingerechnet, weshalb das Konto Reise- und Spesenentschädigung um CHF 
5'500 unter Budget liegt. Die Anzahl Teilnehmende am Zuzüger-Anlass ist steigend und das 
Budget wurde um CHF 1'000 überschritten.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung
Beim Steueramt sind aufgrund von personellen Veränderungen und Pensenanpassungen die 
Personalkosten gestiegen. Mehrkosten entstanden auch bei den Weiterbildungen und dem 
Bürobedarf. Die Entschädigung durch den Kanton fiel höher aus als budgetiert.

0220 Übrige allgemeine Dienste
Aufgrund von unplanbaren Ausfällen beim Personal mussten Pensen von bestehenden Mit-
arbeitenden vorübergehend erhöht und zum Teil auch externe temporäre Arbeitskräfte ein-
gestellt werden. Mehrere Fach- und Führungspositionen mussten neu besetzt werden, was in 
der Budgetphase 2023 noch nicht absehbar war. Ebenfalls waren mehr Personalmutationen 
zu verzeichnen als in den Vorjahren. Die Personalsuche gestaltet sich im gegenwärtig tro-
ckenen Arbeitsmarkt zunehmend schwieriger und kostspieliger. Dadurch haben die Kosten 
für die Rekrutierung (Personalwerbung und Assessments) das Budget um CHF 30'000 über-
schritten.
Es wurden weniger Aus- und Weiterbildungen absolviert als vorgesehen. Die Komplexität von 
Baubewilligungsverfahren, von Erbschaftsfällen und auch von Sozialhilfedossiers nimmt wei-
terhin zu, was sich in steigenden Kosten für externe Beratungen äusserte. Diese Mehrkosten 
konnten jedoch durch den Mehrertrag bei den Bewilligungsgebühren und den Gebühren für 
die Nachlassbearbeitung kompensiert werden, da bei diesen Verfahren die Kosten weiterver-
rechnet werden können.

0290 Verwaltungsliegenschaften
Der allgemeine Unterhalt bei den Liegenschaften ist tiefer ausgefallen als budgetiert. 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
Rechnung 

2022
Budget  

2023
Rechnung 

2023
Abweichung  %

1 Öffentliche Ordnung 
und Sicherheit,  
Verteidigung

-119'835 -88'400 2'964 91'364 103.35

Aufwand 1'562'241 1'486'100 1'485'856 -244  -0.02

Ertrag 1'442'407 1'397'700 1'488'820 91'120  6.52

11 Öffentliche Sicherheit -11'052 -12'000 -1'214 10'786  89.88

1120 Verkehrssicherheit -11'052 -12'000 -1'214 10'786  89.88

Aufwand 11'052 12'000 1'214 -10'786  -89.88

14 Allgemeines  
Rechtswesen

-1'478 2'000 10'909 8'909  445.43

1400 Allgemeines 
Rechtswesen

-- -500 -- 500  --

Aufwand -- 500 -- -500  --

1410 Markt -1'478 2'500 10'909 8'409  336.35

Aufwand 19'943 14'500 9'477 -5'023  -34.64

Ertrag 18'465 17'000 20'386 3'386  19.91
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15 Feuerwehr 0 0 0 0  --

1500 Feuerwehr 0 0 0 0  --

Aufwand 518'447 490'500 495'633 5'133  1.05

Ertrag 518'447 490'500 495'633 5'133  1.05

1510 Stützpunkt-
feuerwehr

0 0 0 0  --

Aufwand 813'678 811'700 868'418 56'718  6.99

Ertrag 813'678 811'700 868'418 56'718  6.99

16 Verteidigung -107'305 -78'400 -6'731 71'669  91.41

1610 Militärische  
Verteidigung

-79'379 -55'500 -30'178 25'322  45.62

Aufwand 89'268 95'500 59'057 -36'443  -38.16

Ertrag 9'889 40'000 28'879 -11'121  -27.80

1620 Zivilschutz -10'306 -9'400 35'843 45'243  481.31

Aufwand 92'234 47'900 39'660 -8'240  -17.20

Ertrag 81'928 38'500 75'503 37'003  96.11

1621 Gemeinde-
führungsstab

-17'620 -13'500 -12'396 1'104  8.18

Aufwand 17'620 13'500 12'396 -1'104  -8.18

Detail-Erläuterungen

1500 Feuerwehr
Aufgrund von höheren Feuerwehrpflichtersatzabgaben sowie Rückvergütungen von verre-
chenbaren Einsätzen resultiert ein Mehrertrag gegenüber dem Budget von rund CHF 59'000.
 
1510 Stützpunktfeuerwehr
Tiefere Polycombetriebskosten sowie höhere Rückvergütungen von verrechenbaren Einsätzen 
und bei Dienstleistungen für andere Organisationen führten trotz gestiegenen Unterhaltskos-
ten bei Fahrzeugen zu einem Mehrertrag von rund CHF 79'000.

1621 Gemeindeführungsstab
Die durchgeführten Aus- und Weiterbildungen des gesamten Gemeindeführungsstabs konn-
ten innerhalb der budgetierten Kosten durchgeführt werden. 
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Rechnung 2023
Erfolgsrechnung

Bildung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

2 Bildung -14'900'821 -15'809'500 -15'513'000 296'500  1.88

Aufwand 18'824'426 20'109'400 19'689'870 -419'530  -2.09

Ertrag 3'923'605 4'299'900 4'176'870 -123'030  -2.86

21 Obligatorische Schule -14'900'821 -15'809'500 -15'513'000 296'500  1.88

2110 Kindergarten -1'464'684 -1'505'700 -1'530'438 -24'738  -1.64

Aufwand 1'543'969 1'582'800 1'602'663 19'863  1.25

Ertrag 79'285 77'100 72'225 -4'875  -6.32

2120 Primarstufe -5'551'252 -5'907'200 -5'945'093 -37'893  -0.64

Aufwand 5'775'312 6'095'900 6'128'667 32'767  0.54

Ertrag 224'060 188'700 183'574 -5'126  -2.72

2130 Oberstufe -2'622'182 -2'632'000 -2'565'677 66'323  2.52

Aufwand 3'720'704 4'051'000 3'934'238 -116'762  -2.88

Ertrag 1'098'522 1'419'000 1'368'561 -50'439  -3.55

2131 Werkschule -248'121 -96'200 -166'831 -70'631  -73.42

Aufwand 374'427 355'600 281'405 -74'195  -20.86

Ertrag 126'306 259'400 114'574 -144'826  -55.83

2140 Musikschulen -688'539 -876'800 -679'033 197'767  22.56

Aufwand 1'799'585 1'907'900 1'727'625 -180'275  -9.45

Ertrag 1'111'046 1'031'100 1'048'592 17'492  1.70

2170 Schulliegenschaften -3'357'583 -3'748'100 -3'590'442 157'658  4.21

Aufwand 3'651'153 3'972'200 3'863'959 -108'241  -2.72

Ertrag 293'570 224'100 273'517 49'417  22.05

2180 Tagesbetreuung KITA -92'848 -148'500 -89'189 59'311  39.94

Aufwand 235'201 275'500 252'733 -22'767  -8.26

Ertrag 142'353 127'000 163'544 36'544  28.77

2190 Schulleitung und 
 Schulverwaltung

-607'719 -599'900 -588'464 11'436  1.91

Aufwand 607'819 600'100 591'664 -8'436  -1.41

Ertrag 100 200 3'200 3'000  1'500.00

2191 Didaktisches Zentrum -78'883 -85'100 -81'395 3'705  4.35

Aufwand 259'082 268'200 263'740 -4'460  -1.66

Ertrag 180'199 183'100 182'344 -756  -0.41

2192 Informatiknetz Schule 0 0 0 0  --

Aufwand 437'290 571'600 543'974 -27'626  -4.83

Ertrag 437'290 571'600 543'974 -27'626  -4.83

2193 Schulische  
Sondermassnahmen

-189'010 -210'000 -276'437 -66'437  -31.64

Aufwand 419'883 428'600 499'204 70'604  16.47

Ertrag 230'873 218'600 222'766 4'166  1.91
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Detail-Erläuterungen

2110 Kindergarten / 2120 Primarschule
Bedingt durch den Ukrainekrieg und wegen anderer globaler Konflikte treten nach wie vor 
viele Kinder ohne Deutschkenntnisse in den Kindergarten und in die Primarschule ein. Diese 
Eintritte führten zu einem erhöhten Bedarf an Lektionen im Bereich Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ).

2130 Oberstufe / 2131 Werkschule
Sowohl bei der Oberstufe als auch bei der Werkschule sind die budgetierten Rückerstattun-
gen des Kantons nicht erfolgt. Die Erträge aus Schulgeldern anderer Gemeinden fielen deut-
lich tiefer als budgetiert aus.

2140 Musikschulen
Es können Mehreinnahmen bei den Schulgeldern für Lernende sowie bei den Kostenbeiträgen 
der Erwachsenen verzeichnet werden.

2170 Schulliegenschaften
Tiefere Unterhaltskosten bei den einzelnen Schulliegenschaften führten gegenüber dem  
Budget zu geringeren Kosten.

2180 Tagesbetreuung KITA
Es können Mehreinnahmen bei den Kostenbeiträgen der Erziehungsberechtigten verzeichnet 
werden. 

2193 Schulische Sondermassnahmen
Während der Bezug von Logopädie innerhalb des Regelunterrichts und von Schulsozial- 
arbeitsleistungen stabil geblieben ist, ist ein erhöhter Bedarf an Logopädie im Bereich der 
integrativen Sonderschule festzustellen. Die Leistungen der Logopädie konnten dank  
kantonalen Neuanstellungen erstmals seit vier Jahren wieder vollumfänglich erbracht werden. 

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

3 Kultur, Sport  
und Freizeit, Kirche

-1'476'609 -1'765'200 -1'684'466 80'734 4.57

Aufwand 1'800'238 2'113'600 2'063'106 -50'494 -2.39

Ertrag 323'630 348'400 378'639 30'239 8.68

31 Kulturerbe -23'619 -33'700 -26'620 7'080 21.01

3120 Denkmalpflege  
und Heimatschutz

-23'619 -33'700 -26'620 7'080 21.01

Aufwand 23'619 33'700 26'620 -7'080  -21.01

32 Übrige Kultur -444'647 -462'300 -458'502 3'798  0.82

3210 Bibliotheken -213'181 -225'800 -215'769 10'031  4.44

Aufwand 235'460 247'300 237'518 -9'782  -3.96

Ertrag 22'279 21'500 21'750 250  1.16

3290 Übrige Kultur -176'525 -187'400 -186'893 507  0.27

Aufwand 176'525 187'400 186'893 -507  -0.27

3291 1. August-Feier -2'988 -3'600 -2'985 615  17.08

Aufwand 2'988 3'600 2'985 -615  -17.08
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Rechnung 2023
Erfolgsrechnung

3292 Winkelried-Feier -36'709 -35'500 -34'803 697  1.96

Aufwand 36'709 35'500 34'803 -697  -1.96

3293 Kultur auf  
dem Dorfplatz  
Stanser Summer

-15'245 -10'000 -18'052 -8'052  -80.52

Aufwand 42'745 40'000 47'752 7'752  19.38

Ertrag 27'500 30'000 29'700 -300  -1.00

33 Medien -132'170 -125'000 -167'136 -42'136  -33.71

3320 Massenmedien -132'170 -125'000 -167'136 -42'136  -33.71

Aufwand 132'170 125'000 167'136 42'136  33.71

34 Sport und Freizeit -876'173 -1'144'200 -1'032'208 111'992  9.79

3420 Freizeit -91'581 -163'400 -112'961 50'439  30.87

Aufwand 91'581 163'400 112'961 -50'439  -30.87

3421 Sportanlage Eichli -784'592 -980'800 -919'247 61'553  6.28

Aufwand 1'058'443 1'277'700 1'246'437 -31'263  -2.45

Ertrag 273'851 296'900 327'190 30'290  10.20

Detail-Erläuterungen

3290 Übrige Kultur
Die Kulturkommission hat an ihren 6 Sitzungen 60 Traktanden behandelt, 53 Gesuche erhalten 
und davon 50 gutgeheissen und unterstützt. Das sind 20 Gesuche mehr als noch vor Corona.
 
3293 Kultur auf dem Dorfplatz Stanser Summer
Das Musikfestival auf dem Stanser Dorfplatz wurde wie gewohnt abgehalten. Gestiegene  
Material- und Dienstleistungskosten führten zu einem Mehraufwand gegenüber dem Budget. 

3420 Freizeit
Der Wegunterhalt Stanserhorn und Bürgenberg ist leicht intensiver ausgefallen als im Vorjahr. 
Dafür wurden weniger Anschaffungen getätigt als budgetiert.

Gesundheit

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

4 Gesundheit -337'551 -342'600 -347'475 -4'875  -1.42

Aufwand 337'551 342'600 347'475 4'875  1.42

42 Ambulante Hauswirtschaft -287'257 -295'500 -300'636 -5'136  -1.74

4210 Ambulante  
Hauswirtschaft

-287'257 -295'500 -300'636 -5'136  -1.74

Aufwand 287'257 295'500 300'636 5'136  1.74

43 Gesundheits prävention -38'074 -33'600 -35'107 -1'507  -4.49

4330 Schul gesundheitsdienst -38'074 -33'600 -35'107 -1'507  -4.49

Aufwand 38'074 33'600 35'107 1'507  4.49

49 Übriges Gesundheitswesen -12'220 -13'500 -11'732 1'768  13.10

4900 Übriges 
Gesundheitswesen

-12'220 -13'500 -11'732 1'768  13.10

Aufwand 12'220 13'500 11'732 -1'768  -13.10
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Detail-Erläuterungen

4210 Ambulante Hauswirtschaft
Im Jahr 2023 hat die Spitex Nidwalden insgesamt 6350 Stunden hauswirtschaftliche Dienst-
leistungen für Stanserinnen und Stanser erbracht. Das sind 230 Stunden mehr als ursprüng-
lich budgetiert. Da die Bevölkerungszahl von Stans gegenüber dem Vorjahr um rund 200 
Personen gestiegen ist, übernimmt Stans für das Jahr 2023 einen grösseren Anteil an den 
Grund- und Entwicklungskosten im Vergleich zum Vorjahr und zum Budget. Insgesamt über-
steigen die tatsächlichen Kosten das Budget somit um rund CHF 5000. 

Soziale Sicherheit
Rechnung 

2022
Budget  

2023
Rechnung 

2023
Abweichung  %

5 Soziale Sicherheit -981'864 -1'387'500 -1'501'648 -114'148  -8.23

Aufwand 3'517'544 6'046'700 6'410'079 363'379  6.01

Ertrag 2'535'680 4'659'200 4'908'430 249'230  5.35

52 Invalidenheime -38'600 -38'600 -38'600 0  0.00

5230 Tagesstätte  
der Stiftung Weidli

-38'600 -38'600 -38'600 0  0.00

Aufwand 38'600 38'600 38'600 0  0.00

53 Alter und Hinterlassene -900 -11'800 -4'819 6'981  59.16

5340 Wohnhaus  Mettenweg 0 0 0 0  --

Aufwand 2'321'671 4'488'800 4'740'854 252'054  5.62

Ertrag 2'321'671 4'488'800 4'740'854 252'054  5.62

5350 Leistungen an Alter -900 -11'800 -4'819 6'981  59.16

Aufwand 900 11'800 4'819 -6'981  -59.16

54 Familie und Jugend -417'412 -614'700 -569'595 45'105  7.34

5430 Alimentenbe- 
vorschussung und -inkasso

-56'450 -147'000 -111'094 35'906  24.43

Aufwand 188'788 212'000 177'116 -34'884  -16.45

Ertrag 132'338 65'000 66'022 1'022  1.57

5440 Jugendschutz -1'572 -2'500 -1'314 1'186  47.44

Aufwand 1'572 2'500 1'314 -1'186  -47.44

5441 Jugendkultur -131'528 -217'600 -159'301 58'299  26.79

Aufwand 133'547 218'600 167'405 -51'195  -23.42

Ertrag 2'019 1'000 8'104 7'104  710.40

5442 NW Jugend- 
kulturhaus Betrieb

0 0 0 0  --

Aufwand 49'547 66'400 51'774 -14'626  -22.03

Ertrag 49'547 66'400 51'774 -14'626  -22.03

5451 Kinderkrippen  
und Kinderhorte

-227'861 -247'600 -297'886 -50'286  -20.31

Aufwand 227'861 247'600 297'886 50'286  20.31

55 Arbeitslosigkeit -22'960 -30'000 -15'994 14'006  46.69

5590 Arbeitslosigkeit -22'960 -30'000 -15'994 14'006  46.69

Aufwand 22'960 30'000 15'994 -14'006  -46.69
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Rechnung 2023
Erfolgsrechnung

57 Sozialhilfe und 
 Asylwesen

-493'541 -679'100 -866'934 -187'834  -27.66

5720 Wirtschaftliche 
Hilfe

-493'541 -679'100 -866'934 -187'834  -27.66

Aufwand 515'646 709'100 900'610 191'510  27.01

Ertrag 22'105 30'000 33'676 3'676  12.25

59 Übrige Soziale 
Wohlfahrt

-8'449 -13'300 -5'706 7'594  57.10

5920 Hilfsaktionen  
im Inland

-8'449 -13'300 -5'706 7'594  57.10

Aufwand 16'449 21'300 13'706 -7'594  -35.65

Ertrag 8'000 8'000 8'000 0  0.00

Detail-Erläuterungen

5340 Wohnhaus Mettenweg
Das Budget 2023 sah vor, dass nach der Inbetriebnahme des neuen Wohnhauses Mettenweg 
zu Beginn 36 Betten belegt werden. Da die Nachfrage gross war und auch genügend Per-
sonal rekrutiert werden konnte, wurde das Wohnhaus Mettenweg bereits im Jahr 2023 voll 
belegt. Ende des Jahres waren alle 52 Betten besetzt. Entsprechend weichen viele der Zahlen 
vom Budget ab. Es gab höhere Erträge, aber gleichzeitig auch mehr Aufwände. Zudem ent-
standen mit dem Bezug des Neubaus auch einige unerwartete Aufwände, welche nicht im Vo-
raus budgetiert werden konnten. Statt mit den budgetierten CHF 764'800 wurde der Fonds in 
der Jahresrechnung nur mit CHF 619'111 belastet. Ein Hinweis zu den Spenden: Im Jahr 2023 
durfte das Wohnhaus Mettenweg Spenden im Betrag von insgesamt CHF 14'548 entgegen-
nehmen. Da die Spenden auf den Sozialfonds gebucht und korrekterweise für Aktivitäten für 
Bewohnende reserviert wurden, resultiert in der Erfolgsrechnung eine ausgeglichene 0 bei 
den Spendenerträgen. 

5350 Leistungen an Alter
Die Alterskommission hat die Bevölkerungsumfrage erfolgreich initiiert und durchgeführt. 
Durch den grossen Anteil an Eigenleistungen konnte die Umfrage fast CHF 7'000 unter  
Budget abgeschlossen werden. 

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso
Im Jahr 2023 wurden für 29 Kinder (wie 2022) die Unterhaltsbeiträge in der Höhe von rund 
CHF 176'000 bevorschusst. Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um CHF 12'000 ge-
sunken. Der Nettobetrag liegt jedoch rund CHF 55'000 höher als im Vorjahr, da einerseits nur 
27 % (Vorjahr 41 %) der bevorschussten Unterhaltsbeiträge bei den Unterstützungspflichtigen 
durch die Inkassostelle des Kantons Nidwalden direkt eingefordert werden konnten. Anderer-
seits konnten mit CHF 22'000 auch weniger Rückerstattungen aus abgeschlossenen Fällen 
geltend gemacht werden (Vorjahr CHF 62'000). 

5441 Jugendkultur
Für die Stellenausschreibung des Stellenausbaus bei der Jugendarbeit war kein Betrag bud-
getiert. Die zusätzliche Jugendarbeiterin hat später als gedacht gestartet, was zu einer Unter-
schreitung der Position Löhne um CHF 37'000 führt. Die Kosten für die Powerwoche wurden 
vom Kanton Nidwalden übernommen, was in diesem Umfang nicht erwartet werden konnte.

5442 NW Jugendkulturhaus Betrieb
Die Unterhaltskosten fielen tiefer aus als budgetiert.
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5451 Kinderkrippen und Kinderhorte
Die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung sind im Jahr 2023 erneut stark ge-
stiegen. So richtete die Gemeinde Stans für insgesamt 52 Kinder (Vorjahr 38) CHF 273'000 
an Gemeindebeiträgen aus. Dies entspricht einem Anstieg von CHF 70'000 gegenüber dem 
Vorjahr. Das Budget wurde um CHF 50'000 überschritten. 

5590 Arbeitslosigkeit
Die Beiträge an private Institutionen für arbeitsmarktliche Massnahmen sind um CHF 14'000 
tiefer ausgefallen. 
 
5720 Wirtschaftliche Hilfe
Der Nettoaufwand für die wirtschaftliche Sozialhilfe fällt 2023 mit CHF 867'000 rund  
CHF 373'500 höher aus als im Vorjahr und knapp CHF 190'000 über dem Budget. 2023  
wurden insgesamt 86 Personen unterstützt, 2022 waren es 72 gewesen. Ebenfalls in diesen 
Zahlen enthalten sind die Kosten, welche der Kanton den Gemeinden für die wirtschaftliche 
Sozialhilfe von Personen aus dem Asylbereich verrechnet. Der Anteil für den sogenannten 
Flüchtlingspool betrug für die Gemeinde Stans im Jahr 2023 CHF 118'000, was einer Zu-
nahme von knapp CHF 12'000 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Budget waren für den 
Flüchtlingspool CHF 129'000 vorgesehen.

Verkehr

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

6 Verkehr -1'356'469 -1'438'700 -1'205'634 233'066  16.20

Aufwand 2'165'068 2'172'500 2'021'464 -151'036  -6.95

Ertrag 808'598 733'800 815'830 82'030  11.18

61 Strassenverkehr -1'181'083 -1'284'700 -1'048'754 235'946  18.37

6150 Gemeindestrassen -1'463'953 -1'538'500 -1'386'095 152'405  9.91

Aufwand 1'623'778 1'709'500 1'546'806 -162'694  -9.52

Ertrag 159'825 171'000 160'711 -10'289  -6.02

6191 Parkplätze 282'870 253'800 337'341 83'541  32.92

Aufwand 282'093 197'000 192'102 -4'898  -2.49

Ertrag 564'962 450'800 529'443 78'643  17.45

62 Öffentlicher Verkehr -175'386 -154'000 -156'880 -2'880  -1.87

6230 Agglomerations-
verkehr

-132'477 -104'000 -131'578 -27'578  -26.52

Aufwand 132'477 104'000 131'578 27'578  26.52

6290 Übriger  
öffentlicher Verkehr

-42'909 -50'000 -25'302 24'698  49.40

Aufwand 126'720 162'000 150'978 -11'022  -6.80

Ertrag 83'811 112'000 125'676 13'676  12.21

Detail-Erläuterungen

6150 Gemeindestrassen
Die Stromkosten für die Strassenbeleuchtung konnten dank dem laufenden Ersatz durch LED-
Leuchten bereits deutlich reduziert werden. Der Aufwand für Schneeräumung sowie Streusalz 
und Splitt war wiederum geringer als in den Vorjahren. Ebenso fiel der Unterhalt der Gemein-
destrassen, Trottoirs und Wege tiefer aus als budgetiert. Hingegen sind die Aufwände für 
Kehrichtabfuhr, Fahrzeugtreibstoff und Fahrzeugunterhalt angestiegen.
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Rechnung 2023
Erfolgsrechnung

6191 Parkplätze
Der Ertrag aus den Parkplatzgebühren fällt im Rahmen des Vorjahres aus, liegt aber circa  
CHF 20'000 über dem Budget. Parkbussen wurden im Vergleich zum Vorjahr mehr verteilt 
und die Einnahmen liegen entsprechend über dem Budget. Angestiegen ist der Aufwand für 
den Unterhalt von Parkuhren. Hingegen wurde für den Unterhalt der Parkplätze weniger aus-
gegeben als budgetiert.
 
6230 Agglomerationsverkehr
Der Beitrag an die Postautolinie Stans–Stansstad war rund CHF 29'000 höher als budgetiert. 
Mit dem höheren Beitrag tragen die Gemeinden Stansstad, Stans und der Kanton Nidwalden 
das Defizit dieser Postautolinie. 

6290 Übriger öffentlicher Verkehr
Der Verkauf der Gemeindetageskarten erreichte zum Abschluss eine gute Auslastung und 
führte zu einem Mehrertrag.

Umweltschutz und Raumordnung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

7 Umweltschutz und  
Raumordnung

-534'808 -685'700 -523'276 162'424  23.69

Aufwand 4'200'307 5'750'000 4'729'318 -1'020'682  -17.75

Ertrag 3'665'499 5'064'300 4'206'042 -858'258  -16.95

72 Abwasserbeseitigung -68'008 -102'300 -69'554 32'746  32.01

7200 Abwasser- 
beseitigung

0 0 0 0  --

Aufwand 3'118'887 4'548'000 3'662'634 -885'366  -19.47

Ertrag 3'118'887 4'548'000 3'662'634 -885'366  -19.47

7202 Öffentliche WCs -68'008 -102'300 -69'554 32'746  32.01

Aufwand 70'008 104'300 71'554 -32'746  -31.40

Ertrag 2'000 2'000 2'000 0  0.00

73 Abfallwirtschaft 0 0 0 0  --

7300 Abfallwirtschaft 0 0 0 0  --

Aufwand 416'363 411'000 429'676 18'676  4.54

Ertrag 416'363 411'000 429'676 18'676  4.54

74 Verbauungen -135'140 -118'400 -122'233 -3'833  -3.24

7410 Gewässer-
verbauungen

-135'140 -118'400 -122'233 -3'833  -3.24

Aufwand 135'140 118'400 122'233 3'833  3.24

75 Arten- und 
 Landschaftsschutz

-12'275 -13'000 -11'950 1'050  8.08

7500 Arten- und 
 Landschaftsschutz

-12'275 -13'000 -11'950 1'050  8.08

Aufwand 12'275 13'000 11'950 -1'050  -8.08
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77 Übriger Umweltschutz -217'031 -282'000 -239'283 42'717  15.15

7710 Friedhof und 
 Bestattung

-162'978 -193'400 -176'338 17'062  8.82

Aufwand 270'927 296'700 286'870 -9'830  -3.31

Ertrag 107'949 103'300 110'533 7'233  7.00

7790 Übriger 
 Umweltschutz

-54'053 -88'600 -62'946 25'654  28.95

Aufwand 55'253 88'600 64'146 -24'454  -27.60

Ertrag 1'200 -- 1'200 1'200  --

79 Raumordnung -102'354 -170'000 -80'255 89'745  52.79

7900 Raumordnung -102'354 -170'000 -80'255 89'745  52.79

Aufwand 121'453 170'000 80'255 -89'745  -52.79

Ertrag 19'100 -- -- --  --

Detail-Erläuterungen

7200 Abwasserbeseitigung
Für den Unterhalt am Leitungsnetz waren etwas tiefere finanzielle Aufwendungen nötig. Die 
Einnahmen aus den Betriebsgebühren waren etwas niedriger als im Vorjahr. Folglich stiegen 
auch die Planungen und Projektierungen dafür an. Hingegen konnten Strom- und Unterhalts-
kosten bei den Pumpstationen eingespart werden gegenüber dem Budget und dem Vorjahr 
(ca. –50 %).

7710 Friedhof und Bestattung
Die Kosten für Bestattungen fielen um rund CHF 4'500 höher aus als budgetiert. Zudem  
resultierten bei zwei Todesfällen aufgrund von ausgeschlagenen Erbschaften Debitoren- 
verluste für Bestattungskosten. Demgegenüber resultiert ein Mehrertrag bei den Gräbertaxen 
von CHF 7'000.

7790 Übriger Umweltschutz
Bei der Planung und Projektierung fiel der Aufwand leicht höher aus als budgetiert. Hingegen 
wurde bei der Öffentlichkeitsarbeit der Budgetrahmen um weniger als die Hälfte ausge-
schöpft.

7900 Raumordnung
Die finanziellen Aufwendungen für die Verkehrs- und Zonenplanung fielen tiefer aus als  
budgetiert.
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Rechnung 2023
Erfolgsrechnung

Volkswirtschaft
Rechnung 

2022
Budget  

2023
Rechnung 

2023
Abweichung  %

8 Volkswirtschaft -36'672 -37'700 -36'322 1'378  3.65

Aufwand 91'678 87'700 96'348 8'648  9.86

Ertrag 55'006 50'000 60'026 10'026  20.05

81 Landwirtschaft -1'817 -2'000 -- 2'000  --

8140 Produktions-
verbesserung Pflanzen

-1'817 -2'000 -- 2'000  --

Aufwand 1'817 2'000 -- -2'000  --

84 Tourismus -26'350 -26'400 -26'350 50  0.19

8400 Tourismus -26'350 -26'400 -26'350 50  0.19

Aufwand 81'356 76'400 86'376 9'976  13.06

Ertrag 55'006 50'000 60'026 10'026  20.05

85 Industrie, Gewerbe, 
Handel

-8'505 -9'300 -9'972 -672  -7.23

8500 Industrie, Gewerbe, 
 Handel

-8'505 -9'300 -9'972 -672  -7.23

Aufwand 8'505 9'300 9'972 672  7.23

Detail-Erläuterungen

8500 Industrie, Gewerbe, Handel
Das Stanser Wirtschaftstreffen fand im Mai 2023 mit 106 Teilnehmenden statt.

Finanzen und Steuern
Rechnung 

2022
Budget  

2023
Rechnung 

2023
Abweichung  %

9 Finanzen und Steuern 23'069'189 25'195'200 24'213'297 -981'903  -3.90

Aufwand 5'772'958 2'227'700 2'143'057 -84'643  -3.80

Ertrag 28'842'147 27'422'900 26'356'354 -1'066'546  -3.89

91 Steuern 25'901'153 22'838'000 22'661'735 -176'265  -0.77

9100 Steuern 25'901'153 22'838'000 22'661'735 -176'265  -0.77

Aufwand 945'883 913'000 614'675 -298'325  -32.68

Ertrag 26'847'036 23'751'000 23'276'410 -474'590  -2.00

9101 Feuerwehrsteuern 0 0 0 0  --

Aufwand 402'621 423'400 441'068 17'668  4.17

Ertrag 402'621 423'400 441'068 17'668  4.17

93 Finanz- und 
 Lastenausgleich

21'617 -152'700 -152'698 2  0.00

9300 Finanz- und 
 Lastenausgleich

21'617 -152'700 -152'698 2  0.00

Aufwand 493'515 650'100 650'066 -34  -0.01

Ertrag 515'132 497'400 497'368 -32  -0.01

95 Übrige Ertragsanteile 755'320 729'100 1'080'809 351'709  48.24

9500 Übrige  
Ertragsanteile

755'320 729'100 1'080'809 351'709  48.24

Ertrag 755'320 729'100 1'080'809 351'709  48.24
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96 Vermögens- und 
 Schuldenverwaltung

86'193 43'900 67'889 23'989  54.64

9610 Zinsen 41'425 -30'500 -174'501 -144'001  -472.14

Aufwand 68'081 151'100 288'758 137'658  91.10

Ertrag 109'506 120'600 114'257 -6'343  -5.26

9630 Liegenschaften  
des Finanzvermögens

138'060 74'400 150'444 76'044  102.21

Aufwand 59'194 90'100 57'420 -32'680  -36.27

Ertrag 197'255 164'500 207'864 43'364  26.36

9690 Übriges 
 Finanzvermögen

-93'293 -- 91'947 91'947  --

Aufwand 93'664 -- 91'069 91'069  --

Ertrag 371 -- 183'016 183'016  --

97 Rückverteilungen 14'907 5'000 11'642 6'642  132.84

9710 Rückverteilungen 
aus CO2-Abgaben

14'907 5'000 11'642 6'642  132.84

Ertrag 14'907 5'000 11'642 6'642 132.84

99 Nicht aufgeteilte 
Posten

-3'710'000 1'731'900 543'919 -1'187'981 -68.59

9900 Nicht aufgeteilte 
Posten

-3'710'000 1'731'900 543'919 -1'187'981 -68.59

Aufwand 3'710'000 -- -- -- --

Ertrag -- 1'731'900 543'919 -1'187'981 -68.59

Detail-Erläuterungen

9100 Steuern
Die Einkommenssteuern und die Vermögenssteuern bei den natürlichen Personen entspre-
chen in etwa dem Budget. Ein Mehrertrag ergab sich bei der Quellensteuer. Die Gewinnsteuer 
für die juristischen Personen fiel um CHF 1.2 Millionen tiefer aus als budgetiert.

9101 Feuerwehrsteuern
Die Feuerwehrsteuern fielen um rund CHF 17'900 höher aus als budgetiert.

9300 Finanz- und Lastenausgleich
Der Beitrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich entspricht dem budgetierten Betrag von 
netto CHF 152'700. 

9500 Übrige Ertragsanteile
Die Grundstückgewinnsteuer fiel um CHF 291'300 höher aus als budgetiert. Die Rückver- 
gütung des Kehrichtverwertungsverbandes Nidwalden beträgt CHF 289'500 und liegt damit 
um CHF 60'400 über dem Budget. 
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Rechnung 2023
Investitionsrechnung

Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung (Übersicht)

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

0 ALLGEMEINE  
VERWALTUNG

369'974 375'000 219'359 -155'642  -41.50

Ausgaben 405'974 375'000 219'359 -155'642  -41.50

Einnahmen 36'000 -- -- --  --

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG 
UND SICHERHEIT,  
VERTEIDIGUNG

186'935 150'900 95'038 -55'862  -37.02

Ausgaben 200'394 255'000 95'038 -159'962  -62.73

Einnahmen 13'459 104'100 -- -104'100  --

2 BILDUNG 1'620'274 1'802'100 1'308'526 -493'574  -27.39

Ausgaben 1'621'024 1'802'100 1'310'171 -491'929  -27.30

Einnahmen 750 -- 1'645 1'645  --

3 KULTUR, SPORT UND  
FREIZEIT, KIRCHE

692'085 1'245'000 472'291 -772'709  -62.06

Ausgaben 875'175 1'627'000 716'491 -910'509  -55.96

Einnahmen 183'090 382'000 244'200 -137'800  -36.07

5 SOZIALE SICHERHEIT 10'337'229 3'745'000 5'220'669 1'475'669  39.40

Ausgaben 10'714'461 3'745'000 5'250'664 1'505'664  40.20

Einnahmen 377'232 -- 29'995 29'995  --

6 VERKEHR 3'006'656 5'840'000 3'570'999 -2'269'001  -38.85

Ausgaben 3'006'656 5'840'000 3'752'574 -2'087'426  -35.74

Einnahmen -- -- 181'575 181'575  --

7 UMWELTSCHUTZ  
UND RAUMORDNUNG

1'490'152 3'190'000 1'752'208 -1'437'792  -45.07

Ausgaben 1'523'047 3'190'000 1'752'208 -1'437'792  -45.07

Einnahmen 32'895 -- -- --  --

NETTOINVESTITIONEN 17'703'306 16'348'000 12'639'089 -3'708'910  -22.69

Total Ausgaben 18'346'732 16'834'100 13'096'504 -3'737'595  -22.20

Total Einnahmen 643'426 486'100 457'415 -28'685  -5.90
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Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung pro Bereich

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

0 ALLGEMEINE  
VERWALTUNG

369'974 375'000 219'359 -155'642  -41.50

Ausgaben 405'974 375'000 219'359 -155'642  -41.50

Einnahmen 36'000 -- -- --  --

02 Allgemeine Dienste 369'974 375'000 219'359 -105'642  -32.51

0221 Informatiknetz  
Verwaltung

45'860 190'000 170'006 -19'994  -10.52

IN0098 Verwaltungsnetz 
Informatikmittel 2022

45'860 50'000 -- -50'000  --

Ausgaben 45'860 50'000 -- -50'000  --

IN0190 Verwaltungsnetz 
Informatikmittel 2023

-- 140'000 170'006 30'006  21.43

Ausgaben -- 140'000 170'006 30'006  21.43

0290 Verwaltungs- 
liegenschaften

242'521 185'000 49'352 -135'648  -73.32

IN0291 Spritzenhaus; Ein-
bindung Automation HLK

-- 50'000 49'352 -648  -1.30

Ausgaben -- 50'000 49'352 -648  -1.30

IN0311 Parzelle Nr. 799  
GB Stans; Kauf

242'521 -- -- --  --

Ausgaben 242'521 -- -- --  --

IN0323 Gemeindehaus; 
Ersatz Beleuchtung

-- 135'000 -- -135'000  --

Ausgaben -- 135'000 -- -135'000  --

0291 Wärmeverbund  
Tellenmatt-Pestalozzi

81'593 -- -- --  --

IN0312 Heizverbund  
Tellenmatt; Neuan- 
schlüsse Hans-von-Matt- 
Weg 3 und 7

81'593 -- -- --  --

Ausgaben 117'593 -- -- --  --

Einnahmen 36'000 -- -- --  --

Detail-Erläuterungen

0221 Informatiknetz Verwaltung
Die Projekte Kreditorenworkflow, Friedhofssoftware und Telefonie konnten per Ende 2023 im 
budgetierten Rahmen abgeschlossen werden. Aus terminlichen Gründen wurde das Projekt 
Primedocs (Vorlagensoftware) auf das Folgejahr verschoben.

0290 Verwaltungsliegenschaften
Der Ersatz der Beleuchtung im Gemeindehaus wurde aus terminlichen Gründen und aufgrund 
von personellen Engpässen auf das Folgejahr verschoben. 
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Rechnung 2023
Investitionsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

1 ÖFFENTLICHE ORD-
NUNG UND SICHERHEIT, 
VERTEIDIGUNG

186'935 150'900 95'038 -55'862  -37.02

Ausgaben 200'394 255'000 95'038 -159'962  -62.73

Einnahmen 13'459 104'100 -- -104'100  --

15 Feuerwehr 31'404 150'900 94'886 -56'014  -37.12

1500 Feuerwehr 31'404 150'900 94'886 -56'014  -37.12

IN0163 Atemschutzbus 
NW 132

-- 136'500 60'276 -76'224  -55.84

Ausgaben -- 195'000 60'276 -134'724  -69.09

Einnahmen -- 58'500 -- -58'500  --

IN0229 Ersatz Motor- 
spritze Typ 2 mit  
Anhänger Nr. 2

31'404 -- -- --  --

Ausgaben 44'863 -- -- --  --

Einnahmen 13'459 -- -- --  --

IN0305 Sanierung  
Feuerwehrgebäude

-- 14'400 34'609 20'209  140.34

Ausgaben -- 60'000 34'609 -25'391  -42.32

Einnahmen -- 45'600 -- -45'600  --

16 Verteidigung 155'530 -- 152 152  --

1610 Militärische  
Verteidigung

155'530 -- 152 152  --

IN0164 300-m-Schiess-
anlage Schwybogen; 
Sanierung natürlicher 
Kugelfang

155'530 -- 152 152  --

Ausgaben 155'530 -- 152 152  --

Detail-Erläuterungen

1500 Feuerwehr
Die Beschaffung des Atemschutzbusses verzögert sich aufgrund von Lieferengpässen des 
Lieferanten. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2024.

1610 Militärische Verteidigung
Die Arbeiten für die Sanierung des natürlichen Kugelfangs der Schiessanlage Schwybogen 
sind bis Ende 2022 innerhalb des Budgets ausgeführt worden. Zurzeit ist die Kostenzusam-
menstellung zur Kontrolle und zur Festlegung der Kostenbeteiligung bei den kantonalen  
Ämtern. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt im Jahr 2024.
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Bildung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

2 BILDUNG 1'620'274 1'802'100 1'308'526 -493'574  -27.39

Ausgaben 1'621'024 1'802'100 1'310'171 -491'929  -27.30

Einnahmen 750 -- 1'645 1'645  --

21 Obligatorische Schule 1'620'274 1'802'100 1'308'526 -493'574  -27.39

2120 Primarstufe 147'378 139'000 155'182 16'182  11.64

IN0255 Schulzentren; 
Ersatz Schulzimmer- 
mobiliar 2023

-- 139'000 153'238 14'238  10.24

Ausgaben -- 139'000 153'238 14'238  10.24

IN0275 Schulzentren; 
Ersatz Schulzimmer- 
mobiliar 2021

15'595 -- 1'943 1'943  --

Ausgaben 15'595 -- 1'943 1'943  --

IN0297 Schulzentren; 
Ersatz Schulzimmer- 
mobiliar 2022

131'783 -- -- --  --

Ausgaben 131'783 -- -- --  --

2170 Schulliegenschaften 1'011'236 1'256'100 755'879 -500'221  -39.82

IN0120 SZ Pestalozzi;  
Gesamtsanierung mit  
Aufstockung SH

70'803 435'000 325'279 -109'721  -25.22

Ausgaben 70'803 435'000 325'279 -109'721  -25.22

IN0128 SZ Turmatt; Ersatz 
Bodenplatten aussen

241'540 -- -- --  --

Ausgaben 241'540 -- -- --  --

IN0166 SZ Turmatt;  
Pausenplatzgestaltung

-- 30'000 4'831 -25'169  -83.90

Ausgaben -- 30'000 4'831 -25'169  -83.90

IN0181 SZ Turmatt; Schul-
haus Photovoltaikanlage 
inkl. Absturzsicherung

60 -- -- --  --

Ausgaben 60 -- -- --  --

IN0246 SZ Pestalozzi;
Innensanierung und 
Erdbebenertüchtigung 
Turnhalle

453'569 150'000 36'749 -113'251  -75.50

Ausgaben 453'569 150'000 36'749 -113'251  -75.50

IN0292 SZ Pestalozzi; 
Arbeiten Hallenbad 2022

63'183 -- -- --  --

Ausgaben 63'183 -- -- --  --

IN0293 SZ Kniri; Ersatz 
Beleuchtung

147'739 74'000 72'511 -1'489  -2.01

Ausgaben 147'739 74'000 72'511 -1'489  -2.01
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Rechnung 2023
Investitionsrechnung

IN0294 SZ Tellenmatt 1; 
Ersatz Beleuchtung

-- 244'000 236'492 -7'508  -3.08

Ausgaben -- 244'000 236'492 -7'508  -3.08

IN0295 SZ Pestalozzi; 
Arbeiten Hallenbad 2023

-- 61'100 45'303 -15'797  -25.85

Ausgaben -- 61'100 45'303 -15'797  -25.85

IN0296 SZ Turmatt, 
Kniri, Tellenmatt; Ersatz 
Schliessanlagen

34'343 40'000 31'244 -8'756  -21.89

Ausgaben 34'343 40'000 31'244 -8'756  -21.89

IN0320 SZ Tellenmatt T1; 
Ersatz Lift

-- 80'000 -- -80'000  --

Ausgaben -- 80'000 -- -80'000  --

IN0321 SZ Tellenmatt T1; 
Nottreppenhaus

-- 52'000 -- -52'000  --

Ausgaben -- 52'000 -- -52'000  --

IN0324 Schulzentren; 
Ersatz Markierungen

-- 90'000 3'469 -86'531  -96.15

Ausgaben -- 90'000 3'469 -86'531  -96.15

2191 Didaktisches  
Zentrum

58'388 -- -- --  --

IN0300 Didaktisches  
Zentrum; Ersatz Regale

58'388 -- -- --  --

Ausgaben 58'388 -- -- --  --

2192 Informatiknetz 
Schule

403'272 407'000 397'465 -9'535  -2.34

IN0147 Schulnetz  
Informatikmittel 2022

403'272 -- 1'760 1'760  --

Ausgaben 404'022 -- 1'760 1'760  --

Einnahmen 750 -- -- --  --

IN0148 Schulnetz  
Informatikmittel 2023

-- 407'000 395'705 -11'295  -2.78

Ausgaben -- 407'000 397'350 -9'650  -2.37

Einnahmen -- -- 1'645 1'645  --

Detail-Erläuterungen

2120 Primarstufe
Die Kosten für den Bezug von Schulzimmermobiliar fielen aufgrund von Preisanpassungen 
höher aus als budgetiert.

2170 Schulliegenschaften
Die Arbeiten der Pausenplatzgestaltung beim Schulhaus Turmatt sind gestartet worden und 
werden im nächsten Jahr fortgeführt. 

2192 Informatiknetz Schule
Die im Phasenplan budgetierten Informatikmittel konnten innerhalb des Budgets beschafft 
werden. 
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Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

3 KULTUR, SPORT UND 
FREIZEIT, KIRCHE

692'085 1'245'000 472'291 -772'709  -62.06

Ausgaben 875'175 1'627'000 716'491 -910'509  -55.96

Einnahmen 183'090 382'000 244'200 -137'800  -36.07

31 Kulturerbe -- 80'000 -- -80'000  --

3120 Denkmalpflege und 
Heimatschutz

-- 80'000 -- -80'000  --

IN0322 Kapelle Metten-
weg; Ersatz Fenster

-- 80'000 -- -80'000  --

Ausgaben -- 80'000 -- -80'000  --

34 Sport und Freizeit 692'085 1'165'000 472'291 -692'709  -59.46

3420 Freizeit -- 330'000 471'131 141'131  42.77

IN0132 Steinmätteli; IV-
gerechte Verbindung zu 
Wohnheim Nägeligasse

-- -- 470'000 470'000  --

Ausgaben -- -- 470'000 470'000  --

IN0325 Spielplatz Kloster-
matt; Neubau WC-Anlage

-- 330'000 1'131 -328'869  -99.66

Ausgaben -- 330'000 1'131 -328'869  -99.66

3421 Sportanlage Eichli 692'085 835'000 1'160 833'840  -99.86

IN0179 Eichli; Erneuerung 
Flutlichtanlage und  
Wegbeleuchtung Platz 3

39'556 285'000 188'435 -96'565  -33.88

Ausgaben 39'556 285'000 192'635 -92'635  -32.41

Einnahmen -- -- 4'200 4'200  --

IN0241 Eichli; Investitions-
beitrag BSV Trainingshalle

700'000 -- -- --  --

Ausgaben 700'000 -- -- --  --

IN0298 Eichli; Projekt 
Eichlipark

-118'911 550'000 -187'275 -737'275  -134.05

Ausgaben 64'179 932'000 52'725 -879'275  -94.34

Einnahmen 183'090 382'000 240'000 -142'000  -37.17

IN0301 Eichli; SAC Ersatz 
Kletterwand; Investitions-
beitrag

71'440 -- -- --  --

Ausgaben 71'440 -- -- --  --

Detail-Erläuterungen

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz
Die geplante Renovation und der Ersatz der Fenster bei der Kapelle Mettenweg wurden aus 
terminlichen Gründen und wegen personellen Engpässen zeitlich verschoben.

3420 Freizeit
Die hindernisfreie Verbindung zum Wohnhaus Nägeligasse ist im Jahr 2023 erstellt und in 
Rechnung gestellt worden.

3421 Sportanlage Eichli
Die Erneuerung der Flutlichtanlage und der Wegbeleuchtung beim Platz 3 sind per Ende Jahr 
innerhalb des Budgets abgeschlossen worden. Beim Projekt Eichli-Park sind die Planungs-
arbeiten gestartet und die Ausführung der Hauptarbeiten erfolgt im Jahr 2024.
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Rechnung 2023
Investitionsrechnung

Soziale Sicherheit

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

5 SOZIALE SICHERHEIT 10'337'229 3'745'000 5'220'669 1'475'669  39.40

Ausgaben 10'714'461 3'745'000 5'250'664 1'505'664  40.20

Einnahmen 377'232 -- 29'995 29'995  --

53 Alter und  
Hinterlassene

10'337'229 3'745'000 5'220'669 1'475'669  39.40

5340 Wohnhaus  
Mettenweg

10'337'229 3'745'000 5'220'669 1'475'669  39.40

IN0202 Projekt Centro -- 400'000 -- -400'000  --

Ausgaben -- 400'000 -- -400'000  --

IN0203 Projekt WH  
Mettenweg

-- 120'000 45'678 -74'323  -61.94

Ausgaben -- 120'000 45'678 -74'323  -61.94

IN0239 Neubau  
WH Mettenweg inkl.  
Planungskredit

9'857'882 2'910'000 4'976'823 2'066'823  71.02

Ausgaben 10'235'114 2'910'000 5'006'818 2'096'818  72.06

Einnahmen 377'232 -- 29'995 29'995  --

IN0283 Neubau WH Met-
tenweg; ICT-Infrastruktur

182'275 65'000 49'518 -15'482  -23.82

Ausgaben 182'275 65'000 49'518 -15'482  -23.82

IN0284 Neubau WH Met-
tenweg; Kunst und Bau

20'000 60'000 60'000 0  --

Ausgaben 20'000 60'000 60'000 0  --

IN0299 WH Mettenweg; 
Anschluss Fernwärme  
ab PWH Mettenweg

277'073 50'000 -- -50'000  --

Ausgaben 277'073 50'000 -- -50'000  --

IN0302 Haus Centro;   
Anschluss Fernwärme  
ab PWH Mettenweg

-- 50'000 -- -50'000  --

Ausgaben -- 50'000 -- -50'000  --

IN0333 Buochserstrasse 49; 
Ersatz Heizung

-- 90'000 -- -90'000  --

Ausgaben -- 90'000 -- -90'000  --

IN0358 WH Mettenweg; 
mob. Sachanlagen

-- -- 88'651 88'651  --

Ausgaben -- -- 88'651 88'651  --

Detail-Erläuterungen

5340 Wohnhaus Mettenweg
Der Neubau Wohnhaus Mettenweg konnte innerhalb der Budgetvorgaben abgeschlossen 
werden. Die Eröffnung und der Bezug fanden im April 2023 statt. 
Das Projekt Centro und auch die Weiterentwicklung des alten Mettenweg wurden aus Res-
sourcengründen und aufgrund von zusätzlich notwendigen Abklärungen auf die kommenden 
Jahre verschoben. In der Zwischenzeit wird das alte Wohnhaus Mettenweg durch das Amt für 
Asyl zwischengenutzt. Die geplanten Investitionen sind deshalb nicht vollständig genutzt und 
ausgeschöpft worden.
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Verkehr Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

6 VERKEHR 3'006'656 5'840'000 3'570'999 -2'269'001  -38.85

Ausgaben 3'006'656 5'840'000 3'752'574 -2'087'426  -35.74

Einnahmen -- -- 181'575 181'575  --

61 Strassenverkehr 3'006'656 5'840'000 3'570'999 -2'269'001  -38.85

6150 Gemeindestrassen 3'006'656 5'840'000 3'570'999 -2'269'001  -38.85

IN0053 Strassenbeleuch-
tungsanlagen 2022

230'399 -- 65'000 65'000  --

Ausgaben 230'399 -- 65'000 65'000  --

IN0054 Strassenbeleuch-
tungsanlagen 2023

-- 450'000 405'217 -44'783  -9.95

Ausgaben -- 450'000 405'217 -44'783  -9.95

IN0056 Nägeligasse  
Mitte; Beleuchtung

-- -- 12'721 12'721  --

Ausgaben -- -- 12'721 12'721  --

IN0061 Eichli, Milch-
brunnen, Kohlgraben und 
Spichermatt; Sanierung

626'545 770'000 792'836 22'836  2.97

Ausgaben 626'545 770'000 794'411 24'411  3.17

Einnahmen -- -- 1'575 1'575  --

IN0063 obere Knirigasse 
(Knirigasse 11 bis Engel-
burg); Sanierung Strasse

-- 370'000 -- -370'000  --

Ausgaben -- 370'000 -- -370'000  --

IN0065 Dorfplatz und 
Engelbergstrasse, Tellen-
mattstr., Hans-von-Matt-
Weg, Bahnhofstrasse

-- -- 38'488 38'488  --

Ausgaben -- -- 38'488 38'488  --

IN0071 Werkdienst,
Geräteträger 1; Ersatz- 
beschaffung

158'100 -- -- --  --

Ausgaben 158'100 -- -- --  --

IN0078 Eichli, Milch-
brunnen, Kohlgraben und 
Spichermatt; Beleuchtung

336'652 300'000 197'911 -102'089  -34.03

Ausgaben 336'652 300'000 197'911 -102'089  -34.03

IN0086 Veloparking 
Bahnhofareal

-- 890'000 357'214 -532'786  -59.86

Ausgaben -- 890'000 537'214 -352'786  -39.64

Einnahmen -- -- 180'000 180'000  --

IN0105 Brisenstrasse, Ni-
derbergstrasse, Tottikon-
strasse Mitte; Sanierung

253'292 300'000 220'812 -79'188  -26.40

Ausgaben 253'292 300'000 220'812 -79'188  -26.40

IN0226 Hindernisfreie 
Haltestellen

822'830 -- 20'969 20'969  --

Ausgaben 822'830 -- 20'969 20'969  --
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Rechnung 2023
Investitionsrechnung

IN0285 Aufwertung  
Bahnhofareal

73'542 1'150'000 539'640 -610'360  -53.07

Ausgaben 73'542 1'150'000 539'640 -610'360  -53.07

IN0286 A2-Überführung 
Eichli

71'828 390'000 188'847 -201'153  -51.58

Ausgaben 71'828 390'000 188'847 -201'153  -51.58

IN0287 Büntistrasse Süd 190'737 90'000 23'312 -66'688  -74.10

Ausgaben 190'737 90'000 23'312 -66'688  -74.10

IN0288 Rad- und Gehweg 
Aemättlihof-Paracelsusweg

11'527 -- 136 136  --

Ausgaben 11'527 -- 136 136  --

IN0289 Werkdienst,  
Geräteträger 1; Zubehör

74'752 -- -- --  --

Ausgaben 74'752 -- -- --  --

IN0304 Brisenstrasse,  
Niderbergstrasse, Tottikon-
strasse Mitte; Beleuchtung

156'453 120'000 113'167 -6'833  -5.69

Ausgaben 156'453 120'000 113'167 -6'833  -5.69

IN0310 obere Knirigasse 
(Knirigasse 11 bis Engel-
burg); Beleuchtung

-- 50'000 -- -50'000  --

Ausgaben -- 50'000 -- -50'000  --

IN0313 A2-Überführung 
Tottikon

-- 140'000 -- -140'000  --

Ausgaben -- 140'000 -- -140'000  --

IN0314 Trottoir Sport- 
anlage Eichli

-- 380'000 298'366 -81'634  -21.48

Ausgaben -- 380'000 298'366 -81'634  -21.48

IN0315 Bereich Unter- 
führung Länderpark;  
Aufwertung

-- 80'000 37'928 -42'072  -52.59

Ausgaben -- 80'000 37'928 -42'072  -52.59

IN0316 Aufwertung Bahn-
hofareal; Beleuchtung

-- 320'000 257'130 -62'870  -19.65

Ausgaben -- 320'000 257'130 -62'870  -19.65

IN0317 A2-Überführung 
Eichli; Beleuchtung

-- 40'000 -- -40'000  --

Ausgaben -- 40'000 -- -40'000  --

IN0338 Büntistrasse Nord -- -- 1'305 1'305  --

Ausgaben -- -- 1'305 1'305  --

Detail-Erläuterungen

6150 Gemeindestrassen
Das integrale Projekt Bahnhofplatz wurde termingerecht umgesetzt. Alle fünf Bushaltekanten 
wurden neu zwischen dem Bahnhofsgebäude und der neuen Velostation angeordnet sowie 
hindernisfrei ausgestaltet. Neue Sitzgelegenheiten, Bäume und ein kleiner Brunnen werten 
die Erscheinung und Aufenthaltsqualität auf und stärken die Stellung von Fussgängern. Die 
Kapazität der Veloparkierungsanlage wurde verdoppelt.
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Auch das integrale Infrastrukturprojekt Eichli, Milchbrunnen, Spichermatt und Kohlgraben 
kommt planmässig voran. Die integralen Infrastrukturprojekte Büntistrasse Süd sowie Brisen-
strasse, Niderbergstrasse und Tottikonstrasse Mitte wurden abgeschlossen. Weiter wurde der 
Gehweg im Bereich Risismühle verbreitert und eine Baumallee gepflanzt.
Die Planungen der integralen Infrastrukturprojekte obere Knirigasse sowie A2-Überführungen 
kommen gut voran.

Umweltschutz und Raumordnung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

1'490'152 3'190'000 1'752'208 -1'437'792  -45.07

Ausgaben 1'523'047 3'190'000 1'752'208 -1'437'792  -45.07

Einnahmen 32'895 -- -- --  --

72 Abwasserbeseitigung 1'523'047 2'850'000 1'751'458 -1'098'542  -38.55

7200 Abwasser- 
beseitigung

1'523'047 2'850'000 1'751'458 -1'098'542  -38.55

IN0076 Nägeligasse Mitte; 
Einführung Trennsystem

4'729 -- 58'354 58'354  --

Ausgaben 4'729 -- 58'354 58'354  --

IN0079 obere Knirigasse 
(Knirigasse 11 bis Engel-
burg); Entflechtung

147'047 780'000 249'297 -530'703  -68.04

Ausgaben 147'047 780'000 249'297 -530'703  -68.04

IN0097 Spichermatt/
Eichli/Milchbrunnen- 
strasse; Entflechtung

910'841 1'230'000 1'042'985 -187'015  -15.20

Ausgaben 910'841 1'230'000 1'042'985 -187'015  -15.20

IN0135 Brisenstrasse/
Niderbergstrasse und 
Tottikonstrasse Mitte; (tw) 
Entflechtung

200'571 330'000 234'780 -95'220  -28.85

Ausgaben 200'571 330'000 234'780 -95'220  -28.85

IN0274 Weidlistrasse; An-
passung Strassen- 
entwässerung

66'611 -- -- --  --

Ausgaben 66'611 -- -- --  --

IN0290 Büntistrasse Süd; 
Entflechtung

193'248 -- -- --  --

Ausgaben 193'248 -- -- --  --

IN0318 Aufwertung Bahn-
hofareal; Entflechtung

-- 445'000 155'984 -289'016  -64.95

Ausgaben -- 445'000 155'984 -289'016  -64.95

IN0319 A2-Überführung 
Eichli; Entflechtung

-- 65'000 1'634 -63'366  -97.49

Ausgaben -- 65'000 1'634 -63'366  -97.49

IN0339 Aemättlihof, 
Paracelsusweg, Gräbli; 
Entflechtung

-- -- 8'424 8'424  --

Ausgaben -- -- 8'424 8'424  --
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Rechnung 2023
Investitionsrechnung

74 Verbauungen -- 320'000 750 -319'250  -99.77

7410 Gewässer- 
verbauungen

-- 320'000 750 -319'250  -99.77

IN0077 obere Knirigasse 
(Knirigasse 11 bis Engel-
burg); Gewässerverbauung

-- 280'000 750 -279'250  -99.73

Ausgaben -- 280'000 750 -279'250  -99.73

IN0151 Gewässersystem 
A2-Kanal

-- 40'000 -- -40'000  --

Ausgaben -- 40'000 -- -40'000  --

77 Übriger Umweltschutz -32'895 20'000 -- -20'000  --

7710 Friedhof und  
Bestattung

-32'895 20'000 -- -20'000  --

IN0276 Friedhof; Grä-
berhalle/Kapelle Sanie-
rung / Umgestaltung

-32'895 -- -- --  --

Einnahmen 32'895 -- -- --  --

IN0307 Friedhof;  
Friedhofplanung

-- 20'000 -- -20'000  --

Ausgaben -- 20'000 -- -20'000  --

Detail-Erläuterungen

7200 Abwasserbeseitigung
Das Projekt Nägeligasse Mitte wurde abgeschlossen. Die Planungen des integralen Projekts 
obere Knirigasse sowie der Entwässerung Aemättlihof, Paracelsusweg und Gräbli erfolgten im 
Rahmen des Budgets.
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Bilanz

(Zahlen in Tausend CHF)
Bilanz 

31.12.22
Anteil %

Bilanz  
31.12.23

Anteil %
Zu- /Ab-

nahme
 %

Aktiven 83'233 100.00 91'073 100.00 7'839  9.42

10 Finanzvermögen 22'488 27.02 23'444 25.74 955  4.25

100 Flüssige Mittel und  
kurzfristige Geldanlagen

9'027 10.85 3'640 4.00 -5'387  -59.68

101 Forderungen 7'212 8.66 13'001 14.28 5'790  80.29

104 Aktive Rechnungs-
abgrenzung

62 0.07 343 0.38 281  456.43

107 Finanzanlagen 928 1.11 1'111 1.22 183  19.73

108 Sachanlagen FV 5'261 6.32 5'349 5.87 88  1.67

14 Verwaltungsvermögen 60'745 72.98 67'629 74.26 6'884  11.33

140 Sachanlagen VV 58'139 69.85 64'626 70.96 6'487  11.16

144 Darlehen 300 0.36 300 0.33 0  0.00

145 Beteiligungen,  
Grundkapitalien

833 1.00 833 0.91 0  0.00

146 Investitionsbeiträge 1'473 1.77 1'870 2.05 396  26.91

Passiven 83'233 100.00 91'073 100.00 7'839  9.42

20 Fremdkapital 42'761 51.38 53'115 58.32 10'354  24.21

200 Laufende Verbindlichkeiten 7'130 8.57 10'699 11.75 3'569  50.06

201 Kurzfristige Finanz-
verbindlichkeiten

4'000 4.81 5'000 5.49 1'000  25.00

204 Passive Rechnungs-
abgrenzung

294 0.35 386 0.42 92  31.35

206 Langfristige Finanz-
verbindlichkeiten

31'337 37.65 37'030 40.66 5'693  18.17

29 Eigenkapital 40'472 48.62 37'957 41.68 -2'515  -6.21

290 Spezialfinanzierung  
im Eigenkapital

8'224 9.88 6'260 6.87 -1'964  -23.88

291 Fonds im Eigenkapital 603 0.72 596 0.65 -7  -1.21

293 Vorfinanzierungen 4'710 5.66 4'710 5.17 0  0.00

294 Finanzpolitische Reserven 15'742 18.91 15'198 16.69 -544  -3.46

298 Übriges Eigenkapital 11'193 13.45 11'193 12.29 0  0.00
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Rechnung 2023
Bilanz  und Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

(Zahlen in Tausend CHF)
Rechnung 

2022
Rechnung 

2023
Abweichung  %

Ergebnis der Erfolgsrechnung  
+ Gewinn / - Reinverlust

8 0 -8 -100.00

+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 4'827 5'755 928 19.23

- Zunahme / + Abnahme Forderungen bzw. 
laufende Verbindlichkeiten

1'558 -5'790 -7'348 -471.60

- Zunahme / + Abnahme aktive  
Rechnungsabgrenzungen

-4 -281 -277 6'931.36

+ Zunahme / - Abnahme laufende  
Verpflichtungen (KK, Kreditoren)

1'138 3'569 2'431 213.64

+ Zunahme / - Abnahme passive  
Rechnungsabgrenzungen

55 92 37 67.81

+ Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen 
für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinan-
zierungen sowie div. Reservekonten des 
Eigenkapitals

2'455 -2'515 -4'664 -202.44

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 10'037 830 -9'206 -91.73

Investitionsausgaben -18'347 -13'097 5'250 -28.62

Investitionseinnahmen 643 457 -186 -28.93

Geldfluss aus Investitionstätigkeit  
ins Verwaltungsvermögen

17'703 12'639 -5'064 -28.61

+ Zunahme / - Abnahme langfristige  
Finanzverbindlichkeiten

7'380 5'693 -1'687 -22.86

+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige  
Finanzverbindlichkeiten

0 1'000 1'000 100.00

+ Abnahme / - Zunahme langfristige  
Finanz- & Sachanlagen FV

23 -271 -294 -1'278.64

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 7'403 6'422 -981 -13.25

Veränderung des Fonds «Geld» -264 -5'387 -5'123 -1'940.60
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Anhang – Inhaltsverzeichnis
1 Finanzkennzahlen
2 Steuerfuss
3 Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen
4 Verpflichtungskredite
5 Regelwerk der Rechnungslegung und Begründung von Abweichungen
6 Rechnungslegungsgrundsätze
7 Sachanlagen Verwaltungsvermögen
8 Investitionsbeiträge
9 Massgebliche Beteiligungen im Verwaltungsvermögen
10 Weitere Beteiligungen im Verwaltungsvermögen
11 Beteiligungsspiegel
12 Fonds
13 Eigenkapitalnachweis

1 Finanzkennzahlen

(Zahlen in Tausend CHF) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nettoschuld I  
(Vermögen = -)

10'946 12'342 9'209 7'237 9'554 20'273 29'671

Fremdkapital 30'335 27'880 26'535 29'401 34'189 42'761 53'115

Finanzvermögen 19'389 15'537 17'326 22'165 24'635 22'488 23'444

Nettoschuld II  
(Vermögen = -)

9'713 11'109 7'976 6'104 8'421 19'140 28'538

Anzahl Einwohner 8'257 8'284 8'142 8'086 8'056 8'053 8'244

Nettoschuld I pro  
Einwohner in Franken

1'326 1'490 1'131 895 1'186 2'517 3'599

Nettoschuld II pro  
Einwohner in Franken

1'176 1'341 980 755 1'045 2'377 3'461

0 − 1'000 = geringe Verschuldung, 1'001 − 2'500 = mittlere Verschuldung, 2'501 − 5'000 = hohe Verschuldung,  
>5'000 = sehr hohe Verschuldung

Nettoverschuldungs- 
quotient

45.2 % 51.8 % 37.4 % 28.7 % 36.0 % 74.5 % 125.5 %

Nettoschuld I 10'946 12'342 9'209 7'237 9'554 20'273 29'671

Fiskalertrag 24'242 23'816 24'628 25'193 26'524 27'208 23'645

unter 100 % = gut, zwischen 100− 150 % = genügend, über 150 % = schlecht

Selbstfinanzierungsgrad 183.1 % 81.3 % 188.7 % 145.8 % 75.7 % 39.1 % 25.6 %

Selbstfinanzierung 5'054 5'355 7'068 6'639 7'227 6'917 3'237

Nettoinvestitionen 2'760 6'585 3'746 4'554 9'544 17'703 12'639

Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 − 100 %, Abschwung 50 − 80 %

Zinsbelastungsanteil 0.6 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.6 %

Nettozinsaufwand 224 196 154 152 51 43 244

Laufender Ertrag 37'032 36'917 38'202 38'080 38'950 41'268 41'472

0− 4 % = gut, 5 − 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht

Selbstfinanzierungsanteil 13.6 % 14.5 % 18.5 % 17.4 % 18.6 % 16.8 % 7.8 %

Nettozinsaufwand 5'054 5'355 7'068 6'639 7'227 6'917 3'237

Laufender Ertrag 37'032 36'917 38'202 38'080 38'950 41'268 41'472

über 20 % = gut, 10 − 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht
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Rechnung 2023
Anhang

2 Steuerfuss

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Steuerfuss 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.35

Steuerrabatt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20

Steuerfuss abzgl. Rabatt 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.35 2.15

3 Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen

Laut § 11 der Gemeindefinanzhaushaltverordnung (GemFHV) ist bei Nachtragskrediten bzw. 
Kreditüberschreitungen wie folgt zu verfahren:
Zeigt sich vor oder während der Beanspruchung des Budgetkredites eines einzelnen Kontos, 
dass der bewilligte Kredit um mehr als 5 Prozent überschritten wird, ist ein Nachtragskredit 
entweder an der nächsten Gemeindeversammlung oder anlässlich der Genehmigung der  
Jahresrechnung einzuholen.
Bei einer Überschreitung bis CHF 10'000 muss kein Nachtragskredit eingeholt werden.
Kreditüberschreitungen gemäss Art. 47 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (GemFHG)  
sind für jedes einzelne Konto zu begründen, wenn diese CHF 10'000 übersteigen. Die ent-
sprechenden Begründungen können dem Bericht der Rechnungsablage entnommen werden.
In der nachfolgenden Übersicht sind nur noch diejenigen Einzelkonten aufgeführt, welche 
eine Überschreitung gemäss § 11 GemFHV zeigen.

Bruttoverschuldungs-
anteil

80.7 % 74.6 % 68.7 % 76.6 % 87.2 % 102.9 % 127.1 %

Bruttoschulden 29'873 27'540 26'228 29'177 33'950 42'467 52'729

Laufender Ertrag 37'032 36'917 38'202 38'080 38'950 41'268 41'472

<50 % = sehr gut, 50 − 100 % = gut, 100 − 150 % = mittel, 150 − 200 % = schlecht, >200 % = kritisch

Investitionsanteil 8.5 % 18.7 % 11.2 % 13.2 % 23.9 % 36.3 % 26.8 %

Bruttoinvestitionen 2'855 7'027 3'782 4'634 9'658 18'347 13'097

Gesamtausgaben 33'775 37'633 33'674 35'234 40'464 50'596 48'873

unter 10 % = schwach, 10 − 20 % = mittel, 20 − 30 % = stark, über 30 % = sehr stark

Kapitaldienstanteil 12.9 % 13.5 % 13.2 % 14.0 % 10.5 % 11.8 % 14.3 %

Kapitaldienst 4'767 4'994 5'027 5'324 4'102 4'870 5'926

Laufender Ertrag 37'032 36'917 38'202 38'080 38'950 41'268 41'472

bis 5 % = geringe Belastung, 5 − 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung
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Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung Erläuterung

0 Allgemeine Verwaltung     

0220.3030.00 Temporäre 
Arbeitskräfte

0.00 32'741.30 32'741.30
Zusatzaufwand aufgrund 
Absenzen infolge Unfalls 
und Krankheit

0220.3132.00 Honorare 
externe Berater, Gutachter

85'000.00 107'085.08 22'085.08
Höhere Kosten für Bau-
koordination und Beglei-
tung von Abteilungen

0221.3133.00 Informatik-
Nutzungsaufwand

301'700.00 339'221.77 37'521.77

Mehrkosten aufgrund  
höherer Lizenzkosten 
und Zunahme der  
Lizenznehmer

0290.3131.00 Dienstleis-
tungen Dritter

20'000.00 34'702.30 14'702.30
Abklärende Planungs-
arbeiten für zukünftige 
Investitionen

2 Bildung     
2110.3030.00 Temporäre 
Arbeitskräfte Kindergar-
ten

17'000.00 35'243.60 18'243.60
Höherer Bedarf an Stell-
vertretungen, Langzeit-
ausfall Lehrpersonen

2120.3030.00 Temporäre 
Arbeitskräfte Primarstufe

65'000.00 131'500.30 66'500.30
Höherer Bedarf an Stell-
vertretungen, Langzeit-
ausfall Lehrpersonen

2130.3030.00 Temporäre 
Arbeitskräfte ORS

39'000.00 64'641.50 25'641.50
Höherer Bedarf an Stell-
vertretungen, Langzeit-
ausfall Lehrpersonen

2130.3109.00 Übriger 
Material- und Warenauf-
wand ORS

3'700.00 14'424.70 10'724.70
Höherer Bedarf an Ko-
pierpapier und weiteren 
Materialien

2131.4612.10 Schulgelder 
von Gemeinden Werk-
schule

-233'200.00 -114'573.80 118'626.20
Mit höheren Kosten pro 
Schüler und mehr Schü-
ler budgetiert

2140.4611.10 Schulgelder 
vom Kanton Musikschule

-88'400.00 -66'222.00 22'178.00

Weniger Schüler vom 
Kollegium, welche den 
Musikschulunterricht  
besuchen

2170.3132.00 Honorare ex-
terne Berater, Gutachter

0.00 14'976.91 14'976.91
Moderation Grossgruppe 
Leitbild-Erarbeitung; Se-
curitas Dienstleistungen

2193.3611.20 Entschädi-
gung an Kanton für Logo-
pädie

210'000.00 276'437.40 66'437.40
Höhere Kosten durch 
den Kanton in Rechnung 
gestellt

Funktionale Gliederung
Erfolgsrechnung
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Rechnung 2023
Anhang

3 Kultur, Sport und  
Freizeit

 

3420.3131.00 Spielplatz 
Klostermatt; Planungen 
und Projektierungen 
Dritter

15'000.00 28'132.10 13'132.10

Landschaftsarchitektur-
planung für den Spiel-
platz Klostermatt und 
Bauingenieurarbeiten 
für Bachrevitalisierung 
aufgrund zeitlicher Ab-
stimmung mit dem Was-
serversorgungsprojekt 
vorgezogen 

3421.3144.00 Turnhalle 
Eichli; Unterhalt Gebäude

49'900.00 87'727.24 10'364.80

Ausserplanmässige  
Reparatur der Heizver- 
teilung und der Speaker- 
anlage; Zusammen-
schluss zum Eigenver-
brauch (ZEV) mit der 
Trainingshalle des BSV

5 Soziale Sicherheit     

5451.3636.ff Familien- 
ergänzende Kinder- 
betreuung

221'000.00 268'311.30 47'311.30

Zunahme der Kosten 
für die familienergän-
zende Kinderbetreuung 
aufgrund des erhöhten 
Bedarfs

5720.3637.00 Direkte 
wirtschaftliche Hilfe

550'000.00 779'670.47 229'670.47
Höhere Kosten aufgrund 
der Kostensteigerung bei 
den Fällen

6 Verkehr     

6230.3631.00 Beitrag 
Postautolinie Stansstad-
Stans

75'000.00 107'020.25 32'020.25
Defizitdeckung /  
Budgetierung zu tief

7 Umweltschutz und 
Raumordnung

    

7200.3131.00 Projek-
tierung und Planungen 
Dritter

50'000.00 65'946.82 15'946.82
Mehraufwand bei der 
Projektplanung aufgrund 
der Komplexität

7410.3131.00 Projektierung 
und Planungen Dritter

5'000.00 18'873.38 13'873.38
Mehraufwand bei der 
Projektplanung aufgrund 
der Komplexität

9 Finanzen und Steuern     
9100.4010.00 Gewinn-
steuer juristische Perso-
nen

-6'370'000.00 -5'147'109.55 1'222'890.45
Minderertrag gemäss 
Abrechnung vom Kanton

9100.4401.10 Verzugs-
zinsen auf Steuerforde-
rungen

-40'000.00 -12'366.10 27'633.90
Budgetierung aufgrund 
der Vorjahreszahlen

9610.3406.10 Zinsauf-
wand Darlehen

151'000.00 256'547.58 105'447.58
Höhere Zinssätze beim 
Abschluss von neuen 
Darlehen
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Investitionsrechnung

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung Erläuterung

0 Allgemeine Verwaltung     

0221.5060.00 Mobilien; 
Website

0.00 19'912.65 19'912.65
Verbesserung Webauf-
tritt mit Themenmodul

0221.5060.00 Mobilien; 
Telefonie

30'000.00 43'770.65 13'770.65

Ersatz Telefonanlage und 
Umstellung auf Digital-
telefonie; Projektkosten-
überschreitung

2 Bildung     

2192.5060.00 Mobilien; 
Telefonie

0.00 13'411.00 13'411.00
Ersatz Telefonanlage; Sy-
nergie mit Ersatz Anlage 
der Verwaltung genutzt

4 Verpflichtungskredite

Investitionsrechnung – offene Kredite

Bezeichnung Beschluss gesamt verbraucht offen

150 - Feuerwehr

Sanierung Feuerwehrgebäude GV 29.11.2023 1'480'000 0 1'480'000

217 – Schulliegenschaften

Sanierung Pestalozzi Wettbewerb GV 30.11.2022 435'000 204'289 230'711

Sanierung Pestalozzi Planung GV 29.11.2023 1'820'000 191'792 1'628'208

342 – Freizeit

Projekt Eichlipark
GV 1.06.2022 
/ 29.11.2023

1'552'000 126'441 1'425'559

615 - Strassen     

Sanierung Eichli, Milchbrunnen,  
Kohlgraben und Spichermatt;  
Verkehrsfläche

Urne 
13.06.2021

2'300'000 1'469'595 830'405

Sanierung Eichli, Milchbrunnen, Kohl-
graben und Spichermatt; Beleuchtung

Urne 
13.06.2021

900'000 577'426 322'574

Sanierung Brisenstrasse, Niderberg-
strasse und Tottikonstrasse Mitte; 
Verkehrsfläche

GV 24.11.2021 590'000 485'071 325'741

Sanierung Brisenstrasse, Niderberg-
strasse und Tottikonstrasse Mitte; 
Beleuchtung

GV 24.11.2021 320'000 269'620 50'380

Obere Knirigasse (Knirigasse 11  
bis Engelburg); Planung

GV 24.05.2023 280'000 0 280'000

A2-Überführung Eichli; Planung GV 24.05.2023 390'000 188'847 201'153

720 - Abwasserbeseitigung     

Sanierung Eichli, Milchbrunnen, Kohl-
graben und Spichermatt; Abwasser

Urne 
13.06.2021

3'700'000 2'071'475 1'628'525

Sanierung Brisenstrasse, Niderberg-
strasse und Tottikonstrasse Mitte; 
Abwasser

GV 24.11.2021 660'000 539'904 120'096



41

Rechnung 2023
Anhang

Investitionsrechnung – abgerechnete Kredite

Bezeichnung Beschluss gesamt verbraucht Differenz

615 - Strassen     

Robert-Durrer-Strasse; Planungs- 
kredit Erneuerung

GV 22.11.2017 530'000 400'853 129'147

Nägeligasse Mitte; Beleuchtung GV 22.05.2019 215'000 159'719 55'281

720 - Abwasserbeseitigung     

Nägeligasse Mitte; Einführung Trenn-
system

GV 22.05.2019 1'190'000 894'212 295'788

Neubau Wohnhaus Mettenweg 

Bezeichnung Beschluss gesamt verbraucht Differenz

534 – Neubau Wohnhaus Metten-
weg Gesamttotal Verpflichtungs-
kredit und Budgetkredite

23'353'000 23'597'299 -244'299

Wettbewerb GV 7.11.2017 440'000 395'334 44'666

Planungskredit GV 8.11.2018 1'850'000 1'746'661 103'339

Ausführungskredit
Urne 
05.04.2020

20'910'000 21'054'862 -144'862

./. Parkplatz nicht realisiert (*) -265'000 0 -265'000

Total Verpflichtungskredit  
(bereinigt)

22'935'000 23'196'857 -261'857

ICT-Infrastruktur GV 4.11.2021 250'000 231'792 18'208

Kunst am Bau GV 4.11.2021 80'000 80'000 0

Mobile Sachanlagen GV 30.11.2022 88'000 88'650 -650

Total zusätzliche Budgetkredite 418'000 400'442 17'558

(*) Im Ausführungskredit war der Betrag von CHF 265'000 für den Bau eines Parkplatzes im Nordwesten des 
Areals enthalten. Dieser Parkplatz wurde aufgrund des Neubaus der Werkstätte Weidli noch nicht realisiert. Es 
ist beabsichtigt, den Bau des Parkplatzes im Anschluss an das Bauprojekt Weidli zu realisieren, dieses Projekt 
wird neu budgetiert werden.

5 Regelwerk der Rechnungslegung und 
Begründung von Abweichungen

Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Ge-
meinden (Gemeindefinanzhaushaltgesetz, 
GemFHG; NG 171.2) sowie die Vollzugsver-
ordnung zum Gesetz über den Finanzhaus-
halt der Gemeinden (Gemeindefinanzhaus-
haltverordnung, GemFHV; NG 171.21) bilden 
die Grundlage.

Regelwerk
Die Rechnungslegung erfolgt nach HRM2 so-
wie den Empfehlungen des Schweizerischen 
Rechnungslegungsgremiums für den öffentli-
chen Sektor (www.srs-cspcp.ch).

Rechnungslegung
Die Rechnungslegung basiert auf den Fach-
empfehlungen gemäss Handbuch «Harmoni-
siertes Rechnungslegungsmodell der Kanto-
ne und Gemeinden HRM2», welches 2008 von 
der Konferenz der kantonalen Finanzdirek-
toren herausgegeben wurde. Abweichungen 
von diesem Standard sind anzugeben und zu 
begründen.

Abweichungen
Die Neubewertung des Verwaltungsver- 
mögens erfolgte per 1. Januar 2012 über  
kumulierte zusätzliche Abschreibungen.
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6 Rechnungslegungsgrundsätze

Grundsätze der Rechnungslegung
Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Gemeinde-
finanzhaushaltgesetz (Art. 52) beschrieben. Sie richten 
sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der 
Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesent-
lichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der 
Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 
Die flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- 
und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit ur-
sprünglichen Laufzeiten von maximal drei Monaten.  
Sie werden zum Nominalwert bewertet.

Forderungen
Der ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten 
Beträgen abzüglich Wertberichtigungen für zweifelhaf-
te Forderungen, Rückvergütungen und Skonti. Diese 
Wertberichtigungen werden aufgrund der Differenz 
zwischen dem Nennwert der Forderungen und dem ge-
schätzten einbringbaren Nettobetrag ermittelt.

Kurzfristige Finanzanlagen
Die kurzfristigen Finanzanlagen beinhalten Darlehen, 
verzinsliche Anlagen und Festgelder, welche eine Lauf-
zeit von 90 Tagen bis 1 Jahr haben. Die Bewertung 
erfolgt zu Nominalwerten abzüglich allfälliger Wertbe-
richtigungen.

Vorräte
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. 
Diese werden nach der gleitenden Durchschnittsme-
thode ermittelt. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen 
vorgenommen.

Finanzanlagen
Börsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum 
Stichtagskurs bewertet. Die verzinslichen Anlagen 
werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertbe-
richtigungen bewertet. Die Bewertung von Aktien und 
Anteilscheinen ohne aktuelle Werte erfolgt zu Anschaf-
fungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen.

Sachanlagen im Finanzvermögen
Mit der Einführung von HRM2 per 2012 wurden die 
Sachanlagen des Finanzvermögens neu bewertet. Die 
Bewertungsgrundlage ist der Güterschatzungswert.

Anlagen im Verwaltungsvermögen
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder 
Herstellkosten bilanziert. Die Sachanlagen des Verwal-
tungsvermögens werden ordentlich nach ihrer Nut-
zungsdauer linear abgeschrieben.

Finanzpolitische Reserven
Die finanzpolitischen Reserven sind Bestandteil des 
Eigenkapitals. Die Bildung und Auflösung von finanz-
politischen Reserven werden als ausserordentlicher 
Aufwand bzw. als ausserordentlicher Ertrag verbucht. 
Finanzpolitische Reserven werden gebildet bzw. auf-
gelöst, um das Budget sowie die Jahresrechnung zu 
beeinflussen.

Investitionsbeiträge
Für rückforderbare Investitionsbeiträge an öffentliche 
Institutionen oder an private Organisationen richtet 
sich die Nutzungsdauer nach der damit finanzierten 
Anlage. Für nicht rückforderbare Investitionsbeiträge 
an öffentliche Institutionen oder an private Organisa-
tionen ist die Nutzungsdauer auf 10 Jahre festgelegt. 
Im Rahmen der Einführung vom HRM2 per 2012 wurde 
das gleiche Vorgehen wie bei den Anlagen im Verwal-
tungsvermögen gewählt.

Laufende Verbindlichkeiten
Die laufenden Verbindlichkeiten werden zum Nominal-
wert ausgewiesen.

Finanzverbindlichkeiten
Die Finanzverbindlichkeiten bestehen aus Verpflich-
tungen gegenüber Banken und anderen Parteien. Die 
Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Nominalwerten.

Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital
Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen (Spar-
tenrechnungen) werden zu Nominalwerten bilanziert.

Rückstellungen, Rücklagen
Eine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der 
Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, 
wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflich-
tung, deren Höhe und /oder Fälligkeit ungewiss, aber 
schätzbar ist. Des Weiteren dürfen Rückstellungen nur 
für den Zweck gebraucht werden, für den sie gebildet 
wurden. Die Rückstellungen werden jedes Jahr neu be-
rechnet und im Rückstellungsspiegel aufgeführt.

Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital
Die zweckgebundenen Fonds werden zu Nominalwer-
ten bewertet. Aufwand und Ertrag der zweckgebun-
denen Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. 
Am Jahresende wird der Ertrag- bzw. Aufwandüber-
schuss durch Einlage bzw. Entnahme erfolgsmässig 
neutralisiert. Gemäss Anpassung des Gemeindefinanz-
haushaltgesetzes und der Gemeindefinanzhaushaltver-
ordnung (GemFHG und GemFHV) wurden die zusätz-
lichen kumulierten Abschreibungen per 1. Januar 2015 
den finanzpolitischen Reserven zugewiesen.

Neubewertungsreserven Finanzvermögen
Im Übergang zu HRM2 entstandene Neubewertungs-
reserven der Finanz- und Sachanlagen des Finanzver-
mögens.
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7 Sachanlagen Verwaltungsvermögen (Zahlen in Tausend CHF) 

Total Grundstücke Tiefbauten Hochbau Mobilien

Anschaffungskosten      

Stand per 1.1. 152'225 2'660 27'434 112'437 9'694

Zugänge 12'169 0 5'323 4'793 2'053

Abgänge 0 0 0 0 0

Stand per 31.12. 164'394 2'660 32'757 117'230 11'747

Kumulierte Abschreibungen

Stand per 01.01. -94'086 0 -16'610 -69'926 -7'550

Ordentliche  
Abschreibungen

-5'682 0 -2'340 -2'669 -673

Abschreibungen  
Abgänge

0 0 0 0 0

Stand per 31.12. -99'768 0 -18'950 -72'595 -8'223

Bilanzwert per 31.12. 64'626 2'660 13'807 44'635 3'524

Brandversicherungswerte 140'395   135'824 4'572

Vorjahr      

Bilanzwert per 31.12. 58'139 2'660 10'824 42'511 2'144

Nettowert per 31.12. 58'139 2'660 10'824 42'511 2'144

8 Investitionsbeiträge (Zahlen in Tausend CHF)

An: Total Gemeinden
Öffentliche

Unternehmen

Private Unter-
nehmen ohne 

Erwerbszweck
Restliche

Anschaffungskosten      

Stand per 1.1. 1'782  1'011 771  

Zugänge 470  470 0  

Abgänge 0  0 0  

Stand per 31.12. 2'252  1'481 771  

Kumulierte Abschreibungen

Stand per 01.01. -309  -309 0  

Ordentliche  
Abschreibungen

-74  -43 -31  

Abschreibungen Abgänge 0  0 0  

Stand per 31.12. -382  -352 -31  

Bilanzwert per 31.12. 1'870  1'129 741  

Kumulierte zusätzliche Abschreibungen

Stand per 1.1. 0     

Zusätzliche Abschreibungen 0     

Auflösung zusätzliche  
Abschreibungen

0     

Stand per 31.12. 0     

Nettowert per 31.12. 1'870  1'129 741  

Vorjahr      

Bilanzwert per 31.12. 1'870  1'129 745  

Nettowert per 31.12. 1'870  1'129 745  
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9 Massgebliche Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Name Rechtsform
Tätigkeiten,  erfüllte  
öffentliche Aufgaben

Wesentliche 
 weitere Beteiligte

Dokumentation 
der wesentlichen 
Verflechtungen 
der Gemeinde mit 
der Organisation

Kehrichtverwer-
tungsverband 
Nidwalden

Gemeinde-
zweckver-
band

Der Verband bezweckt die 
gemeinsame Sammlung 
und Entsorgung sämtlicher 
Abfälle für die Verbands-
gemeinden Stans, Hergis-
wil, Buochs, Stansstad, 
Ennetbürgen, Beckenried, 
Oberdorf, Ennetmoos, 
Wolfenschiessen, Dallenwil, 
Emmetten, Seelisberg.

Kein Gesellschafts-
kapital; Kosten-
verteilung erfolgt 
nach statutari-
schem Schlüssel.

Die Gemeinde 
Stans ist mit drei 
Delegierten im 
Verband vertreten.

Abwasserver-
band Rotzwinkel 

Gemeinde-
zweckver-
band

Betrieb Abwasserverband 
Rotzwinkel mit den Ver-
bandsgemeinden Stans, 
Stansstad, Oberdorf, Ennet-
moos, Dallenwil, Wolfen-
schiessen.

Kein Gesellschafts-
kapital; Kosten-
verteilung erfolgt 
nach statutari-
schem Schlüssel.

Die Gemeinde 
Stans ist mit sechs 
Delegierten im 
Verband vertreten.

Heizverbund 
untere Kniri 
(HUK)

AG

Bau und Betrieb eines 
zentralen Heizwerkes und 
der für die Versorgung der 
Wärmebezüger notwendi-
gen Leitungsanlagen auf 
dem Gebiet Stans; Gemein-
de Stans ist Bezüger.

Aktienkapital CHF 
200'000. Anteil Ge-
meinde 15%.

Besitz Aktien und 
Aktionärsdarlehen 
von CHF 300'000. 
Die Gemeinde 
Stans ist durch 
ein Mitglied im 
Verwaltungsrat 
vertreten.

Bahnhofparking 
Stans 

AG

Bau und Betrieb einer 
unterirdischen Parkgarage 
im Bereiche Breitenhaus-
Bahnhof Stans mit Neben-
anlagen.

Aktienkapital  
CHF 3'400'000. 
Anteil Gemeinde 
29%.

Besitz Aktien / Ein-
sitz im Verwal-
tungsrat.

10 Weitere Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Name Rechtsform
Tätigkeiten,  erfüllte  
öffentliche Aufgaben

Wesentliche 
 weitere Beteiligte

Dokumentation 
der wesentlichen 
Verflechtungen 
der Gemeinde mit 
der Organisation

GIS Daten AG AG

Die AG stellt Grundeigentü-
mern, Architekten, Inge-
nieuren, Gemeinden und 
Bauämtern aktuelle Daten 
als Entscheidungs- und Pla-
nungshilfe zur Verfügung. 

Kantone OW und 
NW je 12.5%,  
Gemeinden OW 
und NW mit  
je 17.5%, Swisscom 
10%, EWN und 
EWO je 5%,  
Private 10%.

Besitz Aktien.

Die Beteiligungen des Finanzvermögens werden im Anhang nicht separat aufgeführt.
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11 Beteiligungsspiegel  (Zahlen in Tausend CHF)

Name Total HUK Bahnhofparking GIS

Anschaffungswert     

Stand per 1.1. 833 30 800 3

Zugänge     

Abgänge     

Stand per 31.12. 833 30 800 3

Wertberichtigungen     

Stand per 1.1.     

Wertberichtigung     

Wertaufholung     

Stand per 31.12.     

Bilanzwert per 
31.12.

833 30 800 3

12 Fonds  (Zahlen in Tausend CHF)

ER /  
Bilanzwerte

Auf-
wand

Ertrag Bilanz 01.01. Einlagen Entnahmen Bilanz 31.12.

Fonds  
im Fremdkapital

0 0 0 0

Spezialfinanzierungen 8'224 412 -2'376 6'261

Abwasserbeseitigungsfonds 5'388 287 -1'751 3'924

Abfallbeseitigungsfonds 589 31 0 620

Wohnhaus Mettenweg:  
Betrieb

1'210 6 -619 597

Wohnhaus Mettenweg:  
Sozialfonds

50 8 58

Feuerwehr 683 11 0 694

Stützpunktfeuerwehr 305 68 0 373

Jugendkulturhaus -1 0 -5 -6

Fonds im Eigenkapital 603 28 -36 595

Parkplatzabgeltung   460 28 -22 466

Kapelle Mettenweg 12 0 12

Vermächtnis (Legate und 
Stiftungen)

  131 0 -14 117
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13 Eigenkapitalnachweis (Zahlen in Tausend CHF)

Bilanzwerte
Bilanz 
01.01.

Einlagen Entnahmen
Umgliede-

rung
Jahres-

ergebnis
Bilanz 31.12.

Eigenkapital-
nachweis

40'472 440 -2'955  0 37'958

Fonds im EK und 
Verpflichtungen 
gegenüber Spezial-
finanzierungen

8'827 440 -2'411   6'857

Vorfinanzierung Neu-
bau Alterssiedlung

1'000 0 0 1'000

Vorfinanzierung  
Sanierung Pestalozzi

3'710 0 0 3'710

Finanzpolitische 
Reserven

15'742 0 -544   15'198

Neubewertungsreserve 
Finanzvermögen

0 0 0   0

Bilanzüberschuss 
/ -fehlbetrag

11'193 0 0  0 11'193

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung 2023 der Politi-
schen Gemeinde Stans zu genehmigen sowie den Nachtragskrediten und der Verbuchung 
des Aufwandüberschusses zuzustimmen. 

Prüfungsbericht und Antrag der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Stans zur Jahresrechnung 2023

Als Finanzkommission haben wir gemäss Art. 105 des Gemeindegesetzes die Buchführung 
und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung 
und Anhang) der Politischen Gemeinde gemäss Gemeindegesetz für das Rechnungsjahr 2023 
geprüft.
Für die Jahresrechnungen ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen.
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener
Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnungen 
mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungs-
entscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnungen als Ganzes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnungen den 
gesetzlichen Bestimmungen.
Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Stans, 10. April 2024

FINANZKOMMISSION STANS
Thomas Segessenmann (Präsident)
Marlis Bieri-Zumbühl
Thomas Lingg
Pirmin Marbacher
Philipp von Ah
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Rechnung 2023 Wasserversorgung 
Übersicht

Traktandum 4b
Vorlage der Gemeinderechnung 2023 der Wasserversorgung

Die Jahresrechnung der Wasserversorgung schliesst in der Erfolgsrechnung (betriebliches Er-
gebnis) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 90'441.89 ab. Der Betrag wird dem Eigenkapi-
tal zugewiesen, welches somit auf CHF 1'552'759.90 zunimmt. Die Investitionsrechnung zeigt 
Ausgaben von CHF 637'349.01, die planmässig abgeschrieben werden.

Gesamtübersicht

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abw. Budget 
2023

 %

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 1'729'806 1'589'900 2'017'815 427'916  26.91

Betrieblicher Ertrag 1'478'546 1'509'200 2'102'776 593'577  39.33

Ergebnis aus  
betrieblicher Tätigkeit

-251'259 -80'700 84'961 165'661  205.28

Ergebnis aus Finanzierung 5'481 5'481  

Operatives Ergebnis -251'259 -80'700 90'441 171'142  212.07

Ausserordentliches  
Ergebnis

-- -- --  --

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung

-251'259 -80'700 90'441 171'142  212.07

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 1'461'699 4'430'000 637'349 -3'762'651  -85.61

Investitionseinnahmen  

Nettoinvestitionen 1'461'699 4'430'000 637'349 -3'762'651  -85.61

Geldflussrechnung

Cash-Flow aus  
betrieblicher Tätigkeit

1'541'909 402'634 -1'139'275  -73.89

Cash-Drain aus  
Investitionstätigkeit

-1'461'699 -637'349 824'350  -56.40

Cash-Flow aus  
Finanzierungstätigkeit

 

Veränderung des Fonds 
«Geld»

80'210 -234'714 -314'925  -392.63

Die Abweichungen der Geldflussrechnung beziehen sich auf das Rechnungsjahr 2022.
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Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abw. Budget 
2023

 %

Betrieblicher Aufwand 1'729'806 1'589'900 2'017'815 427'916  26.91

30 - Personalaufwand 335'138 344'900 331'744 -13'156  -3.81

31 - Sach- und übriger  
Betriebsaufwand

472'817 630'000 580'533 -49'466  -7.85

33 - Abschreibungen  
Verwaltungsvermögen

96'080 106'200 104'786 -1'413  -1.33

35 - Einlagen in Fonds 
und Spezialfinanzierungen

724'410 400'000 898'065 498'065  124.52

36 - Transferaufwand 101'314 108'800 102'686 -6'114  -5.62

37 - Durchlaufende  
Beiträge

-- -- -- -- --

Betrieblicher Ertrag 1'478'546 1'509'200 2'102'776 593'577  39.33

40 - Fiskalertrag -- -- -- -- --

41 - Regalien und  
Konzessionen

-- 500 -- -500  -100.00

42 - Entgelte 1'365'369 1'397'500 1'978'953 588'262  -42.09

43 - Verschiedene Erträge 17'096 5'000 12'227 7'228  144.56

45 - Entnahmen aus 
Fonds und Spezialfinan-
zierungen

96'080 106'200 104'786 -1'413  -1.33

46 - Transferertrag -- -- -- -- --

47 - Durchlaufende  
Beiträge

-- -- -- -- --

Ergebnis aus betriebli-
cher Tätigkeit

-251'259 -80'700 84'961 165'661  205.28

34 - Finanzaufwand -- --  --

44 - Finanzertrag 5'480 5'480  --

Ergebnis aus Finanzierung -- -- 5'480 5'480  --

Operatives Ergebnis -251'259 -80'700 90'441 171'142  212.07

38 - Ausserordentlicher 
Aufwand

-- -- -- --  --

48 - Ausserordentlicher 
Ertrag

-- -- -- --  --

Ausserordentliches  
Ergebnis

-- -- -- --  --

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung

-251'259 -80'700 90'441 171'142  212.07
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Rechnung 2023 Wasserversorgung 
Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung (Übersicht)

Das Rechnungsergebnis ist vor allem auf die folgenden Budgetabweichungen im Total  
je Rubrik zurückzuführen:

Umweltschutz und Raumordnung

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

7 Umweltschutz und 
 Raumordnung

-251'259 -80'700 90'442 171'142 212.07

Aufwand 1'729'806 1'589'900 2'017'816 427'916 26.91

Ertrag 1'478'547 1'509'200 2'108'258 599'058 39.69

71 Wasserversorgung -251'259 -80'700 90'442 171'142 212.07

7100 Wasserversorgung -251'259 -80'700 90'442 171'142 212.07

Aufwand 1'729'806 1'589'900 2'017'816 427'916 26.91

Ertrag 1'478'547 1'509'200 2'108'258 599'058 39.69

Detail-Erläuterungen

3131.00 Planung und Projektierung Dritter
Die Planungsarbeiten für die Überarbeitung der Schutzzonen und die Vorstudie / Vorprojekt 
im Bereich der Hochzone Büren konnten im vergangenen Jahr nicht wie geplant ausgeführt 
werden und werden im Jahr 2024 weitergeführt. 

3131.10 Nachführung Katasterplan
Den Mehraufwand bei den Katasternachführungen ist durch den grösseren Unterhalt im Lei-
tungsnetz und dessen notwendige Nachführung verursacht worden.

3143.00 Unterhalt Leitungsnetz und Reservoire
Leitungsbrüche und Leckagen verursachten Kosten von rund CHF 125'000. Insbesondere im 
Leitungsnetz waren Mehraufwendungen notwendig, weshalb das Budget in dieser Position 
überschritten wurde.

4240.60 Anschlussgebühren
Die Anschlussgebühren werden innerhalb der Erfolgsrechnung aufgeführt und dem Konto 
Rückstellung für Investitionen gutgeschrieben. Für verschiedene Bauten konnte die Wasser-
anschlussgebühr in Rechnung gestellt werden. Die Einnahmen sind höher als im Vorjahr und 
als budgetiert.

4241.10 Wasserzinsen
Bei den Wasserzinsen wurde ein etwas höherer Betrag als budgetiert eingenommen, was 
den normalen Schwankungen beim Wasserverbrauch entspricht. Die Gebührenerhöhung per 
1. April 2022 schlägt sich erstmals in der ersten höheren Rechnungsstellung im Frühsommer 
2023 sichtbar nieder. Zudem werden seit 2020 die Beiträge der Gemeinde Stansstad für die 
Trinkwasserversorgung durch die Wasserversorgung Stans ebenfalls über dieses Konto ab-
gerechnet.
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Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung
Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von CHF 637'349.01, die planmässig abgeschrieben 
werden.

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

1'461'699 4'430'000 637'349 -3'792'650  -85.61

Ausgaben 1'461'699 4'430'000 637'349 -3'792'650  -85.61
Einnahmen -- -- --  --
71 Wasserversorgung 1'461'699 4'430'000 637'349 -3'792'650  -85.61
7100 Wasserversorgung 1'461'699 4'430'000 637'349 -3'792'650  -85.61
IN0033 LEN Eichli/Milch-
brunnen/Spichermatt

459'614 450'000 323'005 -126'994  -28.22

Ausgaben 459'614 450'000 323'005 -126'994  -28.22
IN0034 LEN Brisenstras-
se/Niderbergstrasse

331'570 130'000 149'036 19'036  14.64

Ausgaben 331'570 130'000 149'036 19'036  14.64
IN0053 Erneuerung Was-
serversorgungsinfrastruk-
tur Hochzone Stans und 
Gebiet Klostermatt

200'948 3'150'000 96'447 -3'053'552  -96.94

Ausgaben 200'948 3'150'000 96'447 -3'053'552  -96.94
IN0054 LEN/Erweiterung 
Knirigasse 11 bis  
Schützenmattweg 1

-- 350'000 -- -350'000  -100.00

Ausgaben -- 350'000 -- -350'000  -100.00
IN0058 LEN Nägeligasse 
Mitte

-- -- 14'499 14'499  999.99

Ausgaben -- -- 14'499 14'499  999.99
IN0060 Unvorhergesehe-
ne Netzerweiterung  
ab 2020

-- 20'000 -- -20'000  -100.00

Ausgaben -- 20'000 -- -20'000  -100.00
IN0061 Unvorhergesehe-
ne Leitungserneuerung ab 
2020

117'828 50'000 -- -50'000  -100.00

Ausgaben 117'828 50'000 -- -50'000  -100.00
IN0062 LEN Buochser-
strasse (Weidlistrasse bis 
Breitenweg)

26'645 -- -- --  --

Ausgaben 26'645 -- -- --  --
IN0063 Netzerweiterung 
Hansmatt

37'155 85'000 -- -85'000  -100.00

Ausgaben 37'155 85'000 -- -85'000  -100.00
IN0065 LEN  
Tottikonstrasse 7 – 11

76'713 -- -- --  --

Ausgaben 76'713 -- -- --  --
IN0066 LEN  
Aemättlistrasse 10 – 18

47'958 -- 1'896 1'896  999.99

Ausgaben 47'958 -- 1'896 1'896  999.99
IN0067 Netzverbund 
Stans – Dallenwil

163'266 -- 7'647 7'647  999.99

Ausgaben 163'266 -- 7'647 7'647  999.99
IN0068 LEN Aufwertung 
Bahnhofareal

-- 125'000 44'816 -80'183  -64.15

Ausgaben -- 125'000 44'816 -80'183  -64.15
IN0064 Kastenwagen 
Ersatzbeschaffung

-- 70'000 -- -70'000  -100.00

Ausgaben -- 70'000 -- -70'000  -100.00
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Rechnung 2023 Wasserversorgung 
Investitionsrechnung und Bilanz

Detail-Erläuterungen

Tiefbau
Für das Erneuerungsprojekt Wasserversorgungsinfrastruktur Hochzone Stans und Gebiet Klos-
termatt wurde der Zusatzkredit für die Herbst-Gemeindeversammlung vorbereitet und die Pla-
nungsarbeiten wurden weitergeführt.
Beim integralen Infrastrukturprojekt Eichli, Milchbrunnen, Spichermatt, Kohlgraben laufen die 
Arbeiten planmässig und der Leitungsbau konnte mehrheitlich abgeschlossen werden. Die in-
tegralen Infrastrukturprojekte Brisenstrasse, Niderbergstrasse und Tottikonstrasse Mitte sowie 
die Leitungserneuerung Bahnhofplatz sind abgeschlossen.

Bilanz

(Zahlen in Tausend CHF)
Bilanz 

31.12.22
Anteil %

Bilanz  
31.12.23

Anteil %
Zu-/Ab-

nahme
 %

Aktiven 7'655 100.00 8'237 100.00 581  7.60

10 Finanzvermögen 1'029 13.44 1'077 13.08 48  4.76

100 Flüssige Mittel und  
kurzfristige Geldanlagen

409 5.35 175 2.13 -235  -57.27

101 Forderungen 619 8.08 902 10.95 284  45.85

14 Verwaltungsvermögen 6'627 86.56 7'159 86.92 533  8.04

140 Sachanlagen VV 6'627 86.56 7'159 86.92 533  8.04

Passiven 7'655 100.00 8'237 100.00 581  7.60

20 Fremdkapital 1'729 22.58 1'426 17.32 -302  -17.48

200 Laufende Verbindlichkeiten 1'729 22.58 1'415 17.18 -313  -18.15

204 Passive Rechnungs- 
abgrenzung

-- -- 12 0.14 12  100.00

29 Eigenkapital 5'927 77.42 6'810 82.68 884  14.90

290 Spezialfinanzierung  
im Eigenkapital

4'374 57.14 5'167 62.73 793  13.90

298 Übriges Eigenkapital 1'553 20.28 1'553 18.85 0  5.80

299 Bilanzüberschuss/ 
-fehlbetrag

-- -- 90 1.10 90  100.00
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Geldflussrechnung  (Zahlen in Tausend CHF)

Rechnung 
2022

Rechnung 
2023

Abweichung  %

Ergebnis der Erfolgsrechnung  
+ Gewinn / - Reinverlust

-251 90 341  136.00

+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 96 105 9  9.06

- Zunahme / + Abnahme Forderungen bzw. 
laufende Verbindlichkeiten

-595 -284 -312  -52.41

- Zunahme / + Abnahme aktive  
Rechnungsabgrenzungen

0 0 0  0.00

+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV  
bzw. Kursverluste / -Gewinne

0 0 0  0.00

+ Zunahme / - Abnahme laufende  
Verpflichtungen (KK, Kreditoren)

1'664 -313 -1'979  -118.85

+ Zunahme / - Abnahme passive  
Rechnungsabgrenzungen

0 12 12  100.00

+ Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen 
für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinan-
zierungen sowie div. Reservekonten des 
Eigenkapitals

628 793 165  26.25

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 1'542 403 -1'139  -73.89

Investitionsausgaben -1'461 -637 824  56.40

Investitionseinnahmen 0 0 0  0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins  
Verwaltungsvermögen

-1'461 -637 824  56.40

 

+ Zunahme / - Abnahme langfristige  
Finanzverbindlichkeiten

0 0 0  0.00

+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige  
Finanzverbindlichkeiten

0 0 0  0.00

+ Abnahme / – Zunahme langfristige  
Finanz- & Sachanlagen FV

0 0 0  0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0  0.00

Veränderung des Fonds «Geld» 80 -235 -315  -392.61

Anhang – Inhaltsverzeichnis

1 Finanzkennzahlen
2 Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen
3 Verpflichtungskredite
4 Sachanlagen Verwaltungsvermögen
5 Eigenkapitalnachweis
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1 Finanzkennzahlen

(Zahlen in Tausend CHF) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nettoschuld I  
(Vermögen = -)

-5'212 -4'215 -2'630 -859 -288 700 349

Fremdkapital 129 317 297 227 64 1729 1'426

Finanzvermögen 5'340 4'533 2'926 1'085 352 1'029 1'077

Anzahl Einwohner 8'257 8'284 8'142 8'086 8'056 8'053 8'244

Nettoschuld I pro  
Einwohner in Franken

-631 -509 -323 -106 -36 87 42

0 − 1'000 = geringe Verschuldung, 1'001 − 2'500 = mittlere Verschuldung, 2'501− 5'000 = hohe Verschuldung,  

>5'000 = sehr hohe Verschuldung

Selbstfinanzierungsgrad 12.4 % 36.1 % 36.4 % 17.5 % 17.7 % 32.4 % 155.1 %

Selbstfinanzierung 62 562 906 374 123 473 989

Nettoinvestitionen 502 1'558 2'492 2'145 693 1'462 637

Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 – 100 %, Abschwung 50 – 80 %

Zinsbelastungsanteil -1.7 % -0.9 % -0.7 % -0.3 % 0.0 % 0.0 % -0.3 %

Nettozinsaufwand -13 -13 -11 -4 0 0 -5

Laufender Ertrag 755 1'382 1'588 1'395 1'193 1'479 2'108

0 − 4 % = gut, 5 − 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht

Selbstfinanzierungsanteil 8.2 % 40.6 % 57.1 % 26.8 % 10.3 % 32.0 % 46.9 %

Selbstfinanzierung 62 592 906 374 123 473 989

Laufender Ertrag 755 1'382 1'588 1'395 1'193 1'479 2'108

über 20 % = gut, 10 − 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht

Bruttoverschuldungs-
anteil

17.0 % 23.0 % 18.7 % 16.2 % 5.4 % 12.9 % 67.1 %

Bruttoschulden 129 317 297 227 64 191 1'415

Laufender Ertrag 755 1'382 1'588 1'395 1'193 1'479 2'108

<50 % = sehr gut, 50− 100 % = gut, 100− 150 % = mittel, 150− 200 % = schlecht, >200 % = kritisch

Investitionsanteil 42.0 % 65.5 % 78.6 % 68.9 % 41.7 % 61.6 % 38.6 %

Bruttoinvestitionen 502 1'558 2'492 2'145 703 1'462 637

Gesamtausgaben 1'195 2'378 3'172 3'112 1'687 2'371 1'652

unter 10 % = schwach, 10− 20 % = mittel, 20− 30 % = stark, über 30 % = sehr stark

Kapitaldienstanteil -1.7 % -0.9 % -0.6 % 3.6 % 7.3 % 6.5 % 4.7 %

Kapitaldienst -13 -13 -9 50 87 96 99

Laufender Ertrag 755 1'382 1'588 1'395 1'193 1'479 2'108

bis 5 % = geringe Belastung, 5− 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung

Rechnung 2023 Wasserversorgung 
Geldflussrechung und Anhang
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2 Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen
 
Laut § 11 der Gemeindefinanzhaushaltverordnung (GemFHV) ist bei Nachtragskrediten bzw. 
Kreditüberschreitungen wie folgt zu verfahren:
Zeigt sich vor oder während der Beanspruchung des Budgetkredites eines einzelnen Kontos, 
dass der bewilligte Kredit um mehr als 5 Prozent überschritten wird, ist ein Nachtragskredit 
entweder an der nächsten Gemeindeversammlung oder anlässlich der Genehmigung der  
Jahresrechnung einzuholen.
Bei einer Überschreitung bis CHF 10'000 muss kein Nachtragskredit eingeholt werden.
Kreditüberschreitungen gemäss Art. 47 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (GemFHG) sind 
für jedes einzelne Konto zu begründen, wenn diese CHF 10'000 übersteigen. Die entspre-
chenden Begründungen können dem Bericht der Rechnungsablage entnommen werden.
In der nachfolgenden Übersicht sind nur noch diejenigen Einzelkonten aufgeführt, welche 
eine Überschreitung gemäss § 11 GemFHV zeigen.

Funktionale Gliederung
Erfolgsrechnung

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung Erläuterung

710 Wasserversorgung     

7100.3131.00 Planung und 
Projektierung Dritter

110'000.00 32'869.18 -77'998.81
Planung für Schutzzo-
nen ist nicht ausgeführt 
worden

7100.3131.10 Nachführung 
Katasterplan

40'000.00 49'593.59 9'593.59
Mehrkosten aufgrund 
aufwendiger Planarbei-
ten

7100.3143.00 Unterhalt 
Leitungsnetz und Reser-
voire

300'000.00 352'026.38 52'026.38
Mehrkosten aufgrund 
mehrerer Leitungsbrüche

7100.4240.60 Anschluss-
gebühren

-400'000.00 -898'065.34 498'065.34
Nicht genau budgetier-
bar / je nach Bautätigkeit

7100.4241.10 Wasserzinsen 
(inkl. Fixkostenbeiträge)

-990'000.00 -1'045'217.78 -55'217.78 Tarifanpassung

3 Verpflichtungskredite
 
Im Jahr 2023 wurden keine Verpflichtungskredite abgeschlossen.

Investitionsrechnung – offene Kredite 

Bezeichnung Beschluss gesamt verbraucht offen

710 – Wasserversorgung     

LEN Eichli/Milchbrunnen/ 
Spichermatt

Urne 13.06.2021 1'300'000 816'751 483'249

Erneuerung Wasserversor-
gungsinfrastruktur Hochzone 
Stans und Gebiet Klostermatt

Urne 13.02.2022 6'300'000 349'396 5'950'604

LEN Brisenstrasse/Nider-
bergstrasse

520'000 480'607 39'393

Netzerweiterung Hansmatt 210'000 43'176 166'824
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4 Sachanlagen Verwaltungsvermögen  (Zahlen in Tausend CHF)

Total Grundstücke Tiefbauten Hochbau Mobilien

Anschaffungskosten

Stand per 1.1. 6'865 0 4'892 1'930 43 

Zugänge 637 0 637   

Abgänge 0 0    

Stand per 31.12. 7'503 0 5'529 1'930 43 

Kumulierte Abschreibungen

Stand per 01.01. -239 0 -104 -110 -25 

Ordentliche Abschreibungen -105 0 -57 -40 -9 

Abschreibungen Abgänge 0 0    

Stand per 31.12. -343 0 -161 -150 -33 

Bilanzwert per 31.12. 7'159 0 5'369 1'781 10 

Brandversicherungswerte 3'241 0    

Vorjahr      

Bilanzwert per 31.12. 6'627 0 4'788 1'820 19 

Nettowert per 31.12. 6'627 0 4'788 1'820 19 

5 Eigenkapitalnachweis  (Zahlen in Tausend CHF)

Bilanzwerte
Bilanz 
01.01.

Einlagen Entnahmen
Umgliede-

rung
Jahres-

ergebnis
Bilanz 31.12.

Eigenkapital- 
nachweis

5'927 898 -105  90 6'810

Fonds im EK und 
Verpflichtungen 
gegenüber Spezial-
finanzierungen

4'374 898 -105   5'167

Bilanzüber-
schuss / -fehlbetrag

1'553   90 1'643

Rechnung 2023 Wasserversorgung 
Anhang
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Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Rechnung der Wasserversorgung 
Stans für das Jahr 2023 zu genehmigen und der Verwendung des Ertragsüberschusses zu-
zustimmen.

 

Prüfungsbericht und Antrag der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Stans betreffend Jahresrechnung 2023

Als Finanzkommission haben wir gemäss Art. 105 des Gemeindegesetzes die Buchführung 
und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung 
und Anhang) der Wasserversorgung gemäss Gemeindegesetz für das Rechnungsjahr 2023 
geprüft.
Für die Jahresrechnungen ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen.
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener
Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnungen 
mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungs-
entscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnungen als Ganzes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnungen den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung der Wasserversorgung zu genehmigen.

Stans, 10. April 2024

FINANZKOMMISSION STANS
Thomas Segessenmann (Präsident)
Marlis Bieri-Zumbühl
Thomas Lingg
Pirmin Marbacher
Philipp von Ah
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Konsolidierte Jahresrechnung Politische Gemeinde  
und Wasserversorgung

Gesamtübersicht

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abw. Budget 
2023

 %

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 39'106'249 44’703’300 43'679'421 -1'023'879  -2.29

Betrieblicher Ertrag 41'766'987 42’151’100 42'298'960 147'960  0.35

Ergebnis aus  
betrieblicher Tätigkeit

2'660'738 -2’552’300 -1'380'461 1’171'839  45.91

Ergebnis aus Finanzierung 806'021 739’700 926'984 187'284  25.32

Operatives Ergebnis 3'466'758 -1'812'600 -453'477 1'359'122  74.98

Ausserordentliches  
Ergebnis

-3'710'000 -1'731'900 -543'919 -1'187'980  -68.59

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung

-243'241 -80'700 90'441 171'141  212.07

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 19'808'431 21'264'100 13'733'852 -7'530'247  -35.41

Investitionseinnahmen 643'426 486'100 457'414 -28'685  -5.90

Nettoinvestitionen 19'165'005 20'778'000 13'276'438 -7'501'562  -36.10

Geldflussrechnung

Cash-Flow aus  
betrieblicher Tätigkeit

11'578'734 1'233'020 -10'345'715  -89.35

Cash-Drain aus  
Investitionstätigkeit

19'165'005 13'276'438 -5'888'567  -30.72

Cash-Flow aus  
Finanzierungstätigkeit

7'402'656 6'421'688 -980'969  -13.25

Veränderung des Fonds 
«Geld»

-183'613 -5'621'730 5'438'116  -2'961.71

Die Abweichungen der Geldflussrechnung beziehen sich auf das Rechnungsjahr 2022.

Rechnung 2023 
Konsolidierte Jahresrechnung
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Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abw. Budget 
2023

 %

Betrieblicher Aufwand 38'996'249 44'703'300 43'569'421 -1'133'878 -2.54

30 - Personalaufwand 21'725'125 23'666'200 23'860'530 194'330  0.82

31 - Sach- und übriger  
Betriebsaufwand

6'579'744 8'105'300 7'047'361 -1'057'938  -13.05

33 - Abschreibungen  
Verwaltungsvermögen

4'880'696 7'130'500 5'786'519 -1'343'980  -18.84

35 - Einlagen in Fonds und 
Spezialfinanzierungen

915'488 442'500 1'320'761 878'261  198.47

36 - Transferaufwand 4'840'188 5'308'800 5'494'222 -185'422  3.49

37 - Durchlaufende  
Beiträge

55'006 50'000 60'025 10'025  20.05

Betrieblicher Ertrag 41'686'987 42'151'000 42'218'959 67'959  0.16

40 - Fiskalertrag 27'207'698 24'081'700 23'644'991 -436'708  -1.81

41 - Regalien und  
Konzessionen

14'030 500 21'499 20'999  4199.0

42 - Entgelte 7'398'901 8'128'300 9'836'772 1'708'472  21.02

43 - Verschiedene Erträge 20'274 26'000 75'584 49'584  190.70

45 - Entnahmen aus 
Fonds und Spezialfinan-
zierungen

1'915'147 3'863'100 2'501'929 -1'361'170  -35.23

46 - Transferertrag 5'075'929 6'001'400 6'078'157 76'757  1.27

47 - Durchlaufende  
Beiträge

55'006 50'000 60'025 10'025  20.05

Ergebnis aus  
betrieblicher Tätigkeit

2'690'737 -2'552'300 -1'350'461 1'201'838  47.08

34 - Finanzaufwand 228'454 256'100 414'049 -157'949  61.67

44 - Finanzertrag 1'004'475 995'800 1'311'033 315'233  31.65

Ergebnis aus  
Finanzierung

776'021 739'700 896'984 157'284  21.26

Operatives Ergebnis 3'466'758 -1'812'600 -453'477 1'359'122  74.98

38 - Ausserordentlicher 
Aufwand

-3'710'000 -- -- --  --

48 - Ausserordentlicher 
Ertrag

-- 1'731'900 -543'919 -1'187'980  -68.59

Ausserordentliches  
Ergebnis

-3'710'000 1'731'900 -543'919 -1'187'980  -68.59

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung

-243'241 -80'700 90'441 171'141  212.07
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Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung (Übersicht) 

Das Rechnungsergebnis ist vor allem auf die folgenden Budgetabweichungen im Total  
je Rubrik zurückzuführen:

Übersicht Aufgabenbereiche

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung
 %

0 ALLGEMEINE  
VERWALTUNG

-3'406'544 -3'729'900 -3'494'439 235'460  6.31

Aufwand 5'367'416 5'659'200 5'548'672 -110'527  -1.95

Ertrag 1'960'872 1'929'300 2'054'232 124'932  6.47

1 ÖFFENTLICHE  
ORDNUNG UND SICHER-
HEIT, VERTEIDIGUNG

-119'835 -88'400 2'963 91'363  103.35

Aufwand 1'562'241 1'486'100 1'485'855 -244  -0.01

Ertrag 1'442'407 1'397'700 1'488'819 91'119  6.51

2 BILDUNG -14'900'821 -15'809'500 -15'513'000 296'500  1.88

Aufwand 18'824'426 20'109'400 19'689'870 -419'529  -2.09

Ertrag 3'923'605 4'299'900 4'176'870 -123'029  -2.86

3 KULTUR, SPORT UND 
FREIZEIT, KIRCHE

-1'476'609 -1'765'200 -1'684'466 80'733  4.57

Aufwand 1'800'238 2'113'600 2'063'105 -50'494  -2.38

Ertrag 323'630 348'400 378'639 30'239  8.67

4 GESUNDHEIT -337'551 -342'600 -347'475 -4'875  -1.42

Aufwand 337'551 342'600 347'475 4'875  1.42

5 SOZIALE SICHERHEIT -981'864 -1'387'500 -1'501'648 -114'148  -8.22

Aufwand 3'517'544 6'046'700 6'410'078 363'378  6.01

Ertrag 2'535'680 4'659'200 4'908'430 249'230  5.34

6 VERKEHR -1'376'469 -1'458'700 -1'225'633 233'066  15.97

Aufwand 2'165'068 2'172'500 2'021'463 -151'036  -6.95

Ertrag 788'598 713'800 795'829 82'029  11.49

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

-676'067 -656'400 -322'833 333'566  50.81

Aufwand 5'820'113 7'229'900 6'637'133 -592'766  -8.20

Ertrag 5'144'046 6'573'500 6'314'299 -259'200  -3.94

8 VOLKSWIRTSCHAFT -36'672 -37'700 -36'322 1'377  3.65

Aufwand 91'678 87'700 96'348 8'648  9.86

Ertrag 55'006 50'000 60'025 10'025  20.05

9 FINANZEN UND  
STEUERN

23'069'189 25'195'200 24'213'297 -981'902  -3.90

Aufwand 5'772'957 2'227'700 2'143'056 -84'643  -3.80

Ertrag 28'842'147 27'422'900 26'356'353 -1'066'546  -3.89

Gewinn (+) / Verlust (-) -243'241 -80'700 90'441 171'141  212.07
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Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung (Übersicht)

Rechnung 
2022

Budget  
2023

Rechnung 
2023

Abweichung  %

0 ALLGEMEINE VERWAL-
TUNG

369'974 375'000 219'358 -155'641  -41.50

Ausgaben 405'974 375'000 219'358 -155'641  -41.50

Einnahmen 36'000 -- -- --  --

1 ÖFFENTLICHE  
ORDNUNG UND SICHER-
HEIT, VERTEIDIGUNG

186'934 150'900 95'037 -55'862  -37.02

Ausgaben 200'393 255'000 95'037 -159'963  -62.73

Einnahmen 13'459 104'100 -- -104'100  --

2 BILDUNG 1'620'274 1'802'100 1'308'525 -493'574  -27.38

Ausgaben 1'621'024 1'802'100 1'310'170 -491'929  -27.30

Einnahmen 750 -- 1'645 1'645  --

3 KULTUR, SPORT UND 
FREIZEIT, KIRCHE

692'085 1'245'000 472'291 -772'708  -62.06

Ausgaben 875'175 1'627'000 716'491 -910'509  -55.96

Einnahmen 183'090 382'000 244'200 -137'800  -36.07

5 SOZIALE SICHERHEIT 10'337'229 3'745'000 5'220'668 1'475'668  39.40

Ausgaben 10'714'461 3'745'000 5'250'663 1'505'663  40.20

Einnahmen 377'232 -- 29'994 29'994  --

6 VERKEHR 3'006'656 5'840'000 3'570'999 -2'269'001  -38.85

Ausgaben 3'006'656 5'840'000 3'752'574 -2'087'425  -35.74

Einnahmen -- -- 181'575 181'575  --

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

2'951'851 7'620'000 2'389'556 -5'230'443  -68.64

Ausgaben 2'984'746 7'620'000 2'389'556 -5'230'443  -68.64

Einnahmen 32'895 -- -- --  --

NETTOINVESTITIONEN 19'165'005 20'778'000 13'276'438 -7'501'562  -36.10

Total Ausgaben 19'808'431 21'264'100 13'733'852 -7'530'247  -35.41

Total Einnahmen 643'426 486'100 457'414 -28'685  -5.90
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Bilanz

(Zahlen in Tausend CHF)
Bilanz 

31.12.2022
Anteil %

Bilanz 
31.12.2023

Anteil %
Zu-/Ab- 

nahme

 Aktiven 90'889 100.00 99'309 100.00 8'421  

10 Finanzvermögen 23'517 25.87 24'521 24.69 1'004  

100 Flüssige Mittel und kurzfristige 
Geldanlagen

9'437 10.38 3'815 3.84 -5'622  

101 Forderungen 7'830 8.61 13'904 14.00 6'074  

104 Aktive Rechnungsabgrenzung 62 0.06 343 0.35 281  

107 Finanzanlagen 928 1.02 1'111 1.12 183  

108 Sachanlagen FV 5'261 5.78 5'349 5.39 88  

14 Verwaltungsvermögen 67'372 74.13 74'788 75.31 7'416  

140 Sachanlagen VV 64'765 71.25 71'785 72.28 7'020  

144 Darlehen 300 0.33 300 0.30 0  

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 833 0.92 833 0.84 0  

146 Investitionsbeiträge 1'473 1.62 1'870 1.88 396  

 Passiven 90'889 100.00 99'309 100.00 8'421  

20 Fremdkapital 44'490 48.95 54'542 54.92 10'052  

200 Laufende Verbindlichkeiten 8'859 9.75 12'114 12.20 3'255  

201 Kurzfristige Finanz- 
verbindlichkeiten

4'000 4.40 5'000 5.03 1'000  

204 Passive Rechnungsabgrenzung 294 0.32 398 0.40 104  

206 Langfristige Finanz- 
verbindlichkeiten

31'337 34.47 37'030 37.28 5'693  

29 Eigenkapital 46'399 51.05 44'768 45.08 -1'631  

290 Spezialfinanzierung im  
Eigenkapital

12'598 13.86 11'427 11.55 -1'170  

291 Fonds im Eigenkapital 603 0.66 596 0.60 -7  

293 Vorfinanzierungen 4'710 5.18 4'710 4.74 0  

294 Finanzpolitische Reserven 15'742 17.32 15'198 15.30 -544  

298 Übriges Eigenkapital 12'746 14.02 12'837 12.92 90  
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Geldflussrechnung

(Zahlen in Tausend CHF)
Rechnung 

2022
Rechnung 

2023
Abweichung  %

Ergebnis der Erfolgsrechnung  
+Gewinn / -Reinverlust

-243 90 333  137.18

+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 4'923 5'860 937  19.02

- Zunahme / + Abnahme Forderungen bzw.  
laufende Verbindlichkeiten

1'197 -6'074 -7'271  -607.00

- Zunahme / + Abnahme aktive  
Rechnungsabgrenzungen

66 -281 -348  -524.18

+ Zunahme / - Abnahme laufende Verpflichtungen 
(KK, Kreditoren)

2'803 3'255 453  16.15

+ Zunahme / - Abnahme passive  
Rechnungsabgrenzungen

55 104 49  89.07

+ Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen für Spe-
zialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie 
div. Reservekonten des Eigenkapitals

2'778 -1'721 -4'499  161.98

+ Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen für  
Spezialfinanzierungen, Fonds,  Vorfinanzierungen 
sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals

3'384 − 626 − 4'040 − 119.38

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 11'579 1'233 -10'346  -89.35

Investitionsausgaben -19'808 -13'734 6'075  -30.67

Investitionseinnahmen 643 457 -186  -28.90

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins  
Verwaltungsvermögen

19'165 13'276 -5'888  -30.72

+ Zunahme / - Abnahme langfristige  
Finanzverbindlichkeiten

7'380 5'693 -1'686  -22.85

+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige  
Finanzverbindlichkeiten

0 1'000 1'000  --

+ Abnahme / - Zunahme langfristige  
Finanz- & Sachanlagen FV

23 -271 -294  -1'271.30

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 7'403 6'422 -980  -13.25

Veränderung des Fonds «Geld» -184 -5'622 -5'438  -2'961.71
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Finanzkennzahlen

(Zahlen in Tausend CHF) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nettoschuld I  
(Vermögen = -)

5'734 8'127 6'579 6'378 9'266 20'973 30'020

Fremdkapital 30'464 23'995 26'831 29'628 34'253 44'490 54'542

Finanzvermögen 24'730 15'868 20'252 23'250 24'987 23'517 24'521

Einwohner 8'257 8'284 8'142 8'086 8'056 8'053 8'244

Nettoschuld I pro  
Einwohner in Franken

694 981 808 808 1'150 2'604 3'641

0 – 1'000 = geringe Verschuldung, 1'001 – 2'500 = mittlere Verschuldung, 2'501 – 5'000 = hohe Verschuldung,  
>5'000 = sehr hohe Verschuldung

Nettoverschuldungs- 
quotient

23.7 % 34.1 % 26.7 % 25.3 % 34.9 % 77.1 % 127.0 %

Nettoschuld I 5'734 8'127 6'579 6'378 9'266 20'973 30'020

Fiskalertrag 24'242 23'816 24'628 25'193 26'524 27'208 23'645

unter 100 % = gut, zwischen 100 – 150 % = genügend, über 150 % = schlecht

Selbstfinanzierungsgrad 156.8 % 72.7 % 127.8 % 104.7 % 71.8 % 38.6 % 31.8 %

Selbstfinanzierung 5'116 5'917 7'974 7'014 7'350 7'390 4'255

Nettoinvestitionen 3'262 8'142 6'238 6'699 10'237 19'165 13'276

Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 – 100 %, Abschwung 50 – 80 %

Zinsbelastungsanteil 0.5 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.5 %

Nettozinsaufwand 183 144 148 148 51 43 239

Laufender Ertrag 38'299 39'790 39'474 39'474 40'143 42'746 43'580

0 – 4 % = gut, 5 – 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht

Selbstfinanzierungsanteil 13.4 % 14.9 % 20.2 % 17.8 % 18.3 % 17.3 % 9.7 %

Selbstfinanzierung 5'116 5'917 7'974 7'014 7'350 7'390 4'225

Laufender Ertrag 38'299 39'790 39'474 39'474 40'143 42'746 43'580

über 20 % = gut, 10 – 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht

Bruttoverschuldungs-
anteil

72.7 % 66.7 % 74.5 % 74.5 % 84.7 % 99.8 % 124.2 %

Bruttoschulden 27'858 26'524 29'403 29'403 34'014 42'659 54'144

Laufender Ertrag 38'299 39'790 39'474 39'474 40'143 42'746 43'580

<50 % = sehr gut, 50 – 100 % = gut, 100 – 150 % = mittel, 150 – 200 % = schlecht, >200 % = kritisch

Investitionsanteil 21.5 % 17.0 % 17.7 % 17.7 % 24.6 % 37.4 % 27.2 %

Bruttoinvestitionen 8'285 6'274 6'779 6'779 10'361 19'808 13'734

Gesamtausgaben 40'012 36'846 38'346 38'346 42'151 52'967 50'525

unter 10 % = schwach, 10 – 20 % = mittel, 20 – 30 % = stark, über 30 % = sehr stark

Kapitaldienstanteil 12.9 % 12.6 % 13.6 % 13.6 % 10.4 % 11.6 % 14.0 %

Kapitaldienst 4'943 5'018 5'375 5'375 4'189 4'966 6'099

Laufender Ertrag 38'299 39'790 39'474 39'474 40'143 42'746 43'580

bis 5 % = geringe Belastung, 5 – 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung
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Totalrevision Reglement über die Wasser-
versorgung Stans (Wasserversorgungs- 
reglement)

Ausgangslage
Am 1. November 2020 hat der Regierungsrat Nidwal-
den die neue Gewässergesetzgebung des Kantons Nid-
walden in Kraft gesetzt. Gemäss diesem Gesetz haben 
die Gemeinden ihre Reglemente über die Wasserversor-
gung an die übergeordnete Gesetzgebung anzupassen. 

Für die Ausarbeitung der neuen Reglemente haben sich 
die Gemeinden Ennetmoos, Stans, Beckenried, Dallen-
wil, Emmetten, Oberdorf und Wolfenschiessen zusam-
mengeschlossen und ein gemeinsames Musterreglement 
erarbeitet. Dieses wurde inhaltlich an die neue überge-
ordnete Gesetzgebung angepasst, neu strukturiert und 
veraltete Artikel wurden überarbeitet. Ebenfalls wurde 
die Tarifordnung angepasst. Auf Basis des gemeinsam 
erarbeiteten Musterreglements hat die Gemeinde Stans 
gemeindespezifische Anpassungen vorgenommen.

Organisation Wasserversorgung Stans 
Mit der Totalrevision des Wasserversorgungsreglements 
wird die Wasserversorgung Stans nicht mehr als selb-
ständige Anstalt geführt und die Organisation damit 
den heutigen Gegebenheiten angepasst.

Bereits in der Vergangenheit wurde bei Rechtsgeschäf-
ten und dazugehörenden Abklärungen festgestellt, dass 
die Wasserversorgung Stans wohl als selbständige An-
stalt bezeichnet wird, jedoch als unselbständige Anstalt 
organisiert ist. Dies führte wiederholt zu Unklarheiten 
oder Widersprüchen bei der Rechtsanwendung und Or-
ganisation. 

Der Vergleich mit anderen Nidwaldner Gemeinden zeigt, 
dass diese ihre Wasserversorgung als unselbständige 
Anstalten bezeichnen oder im Reglement keine Organi-
sationsbezeichnung aufgenommen haben, sondern die 
Finanzierung der sich im Gemeindeeigentum befinden-
den Wasserversorgung als Spezialfinanzierung regeln. 
Aus heutiger Sicht ist die unselbständige Anstalt eine 
eher veraltete Organisationsform, daher wird im neuen 
Wasserversorgungsreglement auf eine Organisations-
bezeichnung der Wasserversorgung verzichtet. 
Die Organisation der Wasserversorgung Stans ändert 
sich mit diesem Schritt nicht, sie ist und bleibt ein Be-
trieb der Politischen Gemeinde Stans. Die einzige Än-
derung betrifft die Rechnungsführung, die nicht mehr 
komplett separat, sondern neu innerhalb der ordentli-
chen Budget- und Rechnungslegung der Politischen 

Gemeinde erfolgt. Die Wasserversorgung bleibt je-
doch als eigenständiger Bereich in sich abgegrenzt, 
wie es bei einer Spezialfinanzierung vorgeschrieben ist. 

Tarifordnung zum Wasserversorgungsreglement
In den vergangenen Jahren konnte die Wasserversor-
gung Stans einige grössere Erneuerungsprojekte um-
setzen. Wichtige Versorgungsleitungen wurden erneu-
ert und das Grundwasserpumpwerk Ober Milchbrunnen 
hat das alte Grundwasserpumpwerk am Standort Zug-
weid in Stansstad ersetzt. Mit Beginn im Januar 2024 
wird mit der Erneuerung der Wasserversorgungsinfra-
struktur im Bereich Klostermatt und Hochzone Stans ein 
weiteres Grossprojekt umgesetzt. Die finanzielle Ent-
wicklung zeigte bereits vor einigen Jahren, dass eine Er-
höhung der Gebühren, die seit 1974 nie mehr angepasst 
wurden, notwendig ist. Da die vorliegende Reglements-
revision mehr Zeit in Anspruch nahm als ursprünglich 
geplant, hat der Gemeinderat in einer ersten Etappe im 
Jahr 2022 eine erste Gebührenerhöhung vorgenommen. 
Dabei wurde sowohl die Betriebsgebühr wie auch die 
Zählergebühr verdoppelt. Mit dieser Totalrevision folgt 
nun die zweite Etappe der Gebührenerhöhung. Zudem 
werden die Gebühren so angepasst, dass die Verursa-
chergerechtigkeit erhöht wird. Neu soll daher in der 
Gemeinde Stans eine Bereitstellungsgebühr sowohl für 
die Trinkwassernutzung wie auch für die Bereitstellung 
von Löschwasser erhoben werden. Zudem wird die Dif-
ferenz der Bereitstellungsgebühr für die verschiedenen 
Grössen der Zähler wesentlich erhöht und somit besser 
an das Verhältnis der Leistungsfähigkeit angepasst und 
eine Bereitstellungsgebühr für Sprinkler erhoben.

Insgesamt beträgt die vorgeschlagene Gebührenerhö-
hung bei den Betriebsgebühren im Vergleich zu 2022 im 
Durchschnitt 50 %. Aufgrund der Anpassungen der Ge-
bührenstruktur und der damit verbundenen Erhöhung 
der Verursachergerechtigkeit wird es zu Verschiebungen 
im Vergleich zur momentanen Gebührenerhebung kom-
men und die Erhöhung fällt unterschiedlich stark aus. 
Tendenziell sind Haushalte mit einem eigenen Wasser-
zähler weniger stark von der Gebührenerhöhung betrof-
fen, und Quartiere und grössere Wohnbauten, in denen 
viele Haushalte über einen einzelnen Wasserzähler an 
die Wasserversorgung Stans angeschlossen sind, sind 
stärker betroffen. So wird eine bestehende Ungleichheit 
behoben und die Verursachergerechtigkeit der Gebüh-
renerhebung der Wasserversorgung Stans erhöht.

Mit der vorgeschlagenen Gebührenerhöhung soll die 
bestehende Verschuldung über die kommenden Jahre 
etwas abgebaut werden und ein Eigenfinanzierungs-
grad von ca. 75 % erreicht werden. 

Traktandum 6
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Die Gebührenstruktur verändert sich wie folgt:

Betriebsgebühren bestehend

  79% Mengengebühr

  21% Bereitstellungsgebühr

Betriebsgebühren neu

  44% Mengengebühr

  26% Bereitstellungsgebühr  
pro Nutzung

  14% Bereitstellungsgebühr Zähler

  15% Bereitstellungsgebühr  
Löschwasser

  1% Bereitstellungsgebühr  
Sprinkler

Auch bei den Anschlussgebühren werden Anpassungen 
vorgenommen. Bisher entsprachen die Anschlussge-
bühren 1,5 % der Versicherungssumme der Nidwaldner 
Sachversicherung der Gebäude und Anlagen. Neu wird 
die Berechnungsgrundlage an das Siedlungsentwässe-
rungsreglement angeglichen und soll in der Wohnzone 
anhand der Überbauungsziffer (Volumengebühr) und in 
der Industrie- und Gewerbezone anhand der Gebäude-
grundfläche (Flächengebühr) berechnet werden. Die 
Höhe der Tarife entspricht dem Durchschnitt der in den 
vergangenen Jahren bezahlten Anschlussgebühren der 
Wasserversorgung. 

Vernehmlassung und  
Empfehlung Preisüberwacher

Ende November 2023 wurde das Wasserversorgungsre-
glement den Parteien, der Finanzkommission und dem 
Gemeinderat Oberdorf zur Vernehmlassung unterbrei-
tet. Ebenso wurde das Reglement dem Preisüberwacher 
zur Prüfung eingereicht. 

Sowohl einige Parteien als auch der Gemeinderat Ober-
dorf haben in der Vernehmlassung darauf hingewiesen, 
dass für kleinere Wohneinheiten eine tiefere Bereitstel-
lungsgebühr für die Nutzung und für das Löschwasser 
zu wählen sei, da diese sonst zu stark mit Gebühren be-
lastet werden. 

Diese Empfehlung wurde umgesetzt. Im vorliegenden 
Reglement ist für Kleinwohnungen eine rund 40 % tiefe-
re Bereitstellungsgebühr für Nutzung und Löschwasser 
vorgesehen, als in der Vernehmlassung vorgeschlagen 
wurde.

Die Finanzkommission hat in ihrer Rückmeldung emp-
fohlen, die Gebühren so anzupassen, dass sich das  
Eigenkapital der Wasserversorgung auf einem tieferen 
Niveau einpendelt. 

Eine ähnliche Empfehlung hat auch der Preisüberwa-
cher eingebracht. Da die gesamten Kosten inklusive der 
steigenden Fremdkapitalkosten mit den heutigen Ge-
bührenerträgen gedeckt werden, sei eine Gebührener-
höhung aus Sicht der Kostendeckung im Moment nicht 
angezeigt. Jedoch sei aufgrund der Anlagewerte der 
Bedarf für eine Erhöhung auf das vorgesehene Niveau 
mittelfristig gegeben. Führt die Gebührenanpassung 
zu einer Erhöhung der wiederkehrenden Gebühren um 
durchschnittlich mehr als 30 %, sollte eine Etappierung 
der Erhöhung geprüft werden, denn für einzelne Benut-
zergruppen ergeben sich mit den vorgesehenen Gebüh-
ren starke Erhöhungen. 

Aufgrund der Rückmeldungen und Empfehlungen der 
Finanzkommission und des Preisüberwachers wurde die 
Gebührenstrategie hinterfragt, und die Tarifgestaltung 
orientiert sich im vorliegenden Reglement an einem 
Eigenfinanzierungsgrad von 75 %. Die Gebührenanpas-
sung ist damit um rund 20 % niedriger als ursprünglich 
vorgesehen. 

Die Empfehlung des Preisüberwachers kann in der Ak-
tenauflage zur Gemeindeversammlung bei der Gemein-
de eingesehen werden.

Inkraftsetzung
Nachdem die Stimmberechtigten im Rahmen der Ge-
meindeversammlung dem Reglement zugestimmt ha-
ben, wird es dem Regierungsrat zur Genehmigung 
unterbreitet. Die Inkraftsetzung ist per 1. Januar 2025 
geplant.
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Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, 
der Totalrevision des Reglements über die Wasser-
versorgung Stans (Wasserversorgungsreglement) 
zuzustimmen.

Stellungnahme der Finanzkommission
Die Finanzkommission hat sich mit dem Wasserversor-
gungsreglement befasst und begrüsst eine regelmässige 
Überprüfung sowie allfällige Anpassung der Gebühren.

Die Finanzkommission stimmt der Anpassung des  
Wasserversorgungsreglements zu.

Stans, 3. April 2024

FINANZKOMMISSION STANS
Thomas Segessenmann (Präsident)
Marlis Bieri-Zumbühl
Thomas Lingg
Pirmin Marbacher
Philipp von Ah
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Traktandum 7
Totalrevision Reglement über die Siedlungs-
entwässerung Stans (Siedlungsentwässe-
rungsreglement)

Ausgangslage
Am 1. November 2020 hat der Regierungsrat Nidwalden 
die neue Gewässergesetzgebung des Kantons Nidwal-
den in Kraft gesetzt. Gemäss diesem Gesetz haben die 
Gemeinden ihr Reglement über die Siedlungsentwässe-
rung an die übergeordnete Gesetzgebung anzupassen. 

Für die Ausarbeitung des neuen Reglements haben sich 
die Gemeinden Ennetmoos, Stans, Beckenried, Dallen-
wil, Emmetten, Oberdorf und Wolfenschiessen zusam-
mengeschlossen und ein gemeinsames Musterreglement 
erarbeitet. Dieses wurde inhaltlich an die neue überge-
ordnete Gesetzgebung angepasst, neu strukturiert und 
veraltete Artikel wurden überarbeitet. Ebenfalls wurde 
die Tarifordnung angepasst. Auf Basis des gemeinsam 
erarbeiteten Musterreglements hat die Gemeinde Stans 
gemeindespezifische Anpassungen vorgenommen.

Tarifordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement
Sowohl die Gemeinde Stans wie auch der Gemeinde-
zweckverband ARA Rotzwinkel haben in den vergange-
nen Jahren Investitionen im Bereich Siedlungsentwäs-
serung (Erneuerung Schmutzwassersystem, Einführung 
Trennsystem, Bau dritte Reinigungsstufe für Abwasser-
reinigung) getätigt. Weitere Investitionen sind nötig. Die 
letzte Anpassung der Gebühren ist mit der Totalrevision 
des Reglements im Jahr 2006 erfolgt und die finanziel-
le Entwicklung zeigt, dass eine Erhöhung der Gebühren 
notwendig ist. Die Gebührenanpassung soll zudem ge-
nutzt werden, um die Verursachergerechtigkeit zu erhö-
hen. Neu soll daher in der Gemeinde Stans eine Bereit-
stellungsgebühr für die Reinigung von verschmutztem 
Abwasser erhoben werden.

Insgesamt beträgt die vorgeschlagene Gebührenerhö-
hung bei den Betriebsgebühren 22 %. Dies entspricht für 
den Bereich Siedlungsentwässerung langfristig einem 
durchschnittlichen Eigenfinanzierungsgrad von 50 %.

Das Verhältnis der Mengengebühr zur Bereitstellungs-
gebühr ist wie folgt:

Die Mengengebühr wird im Vergleich zur bestehen-
den Gebühr leicht reduziert. Für Grossverbraucher soll 
pro 1000 m3 Verbrauch je eine Bereitstellungsgebühr in 
Rechnung gestellt werden.

Auch bei den Anschlussgebühren werden Anpassungen 
vorgenommen, da die Berechnungsgrundlage anhand 
der Ausnützungsziffer mit dem neuen Bau- und Zonen-
reglement nicht mehr genutzt werden kann. Neu soll die 
Anschlussgebühr für verschmutztes Abwasser in der 
Wohnzone anhand der Überbauungsziffer (Volumenge-
bühr) berechnet werden. In der Industrie- und Gewerbe-
zone soll die Gebühr auch künftig anhand der Gebäu-
degrundfläche (Flächengebühr) berechnet werden. Die 
Höhe der Anschlussgebühr wird mit der neuen Berech-
nung im gleichen Rahmen bleiben wie bisher. Die An-
schlussgebühr für Regenabwasser (nicht verschmutztes 
Abwasser) soll auch künftig der heutigen Regelung ent-
sprechen. 

Vernehmlassung und Empfehlung Preisüberwacher
Ende November 2023 wurde das Siedlungsentwäs-
serungsreglement den Parteien zur Vernehmlassung 
unterbreitet. Ebenso wurde das Reglement dem Preis-
überwacher zur Prüfung eingereicht. 

  77% Mengengebühr

  23% Bereitstellungsgebühr
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Aus der Parteienvernehmlassung ist die Rückmeldung 
eingegangen, dass für kleinere Wohneinheiten eine tie-
fere Bereitstellungsgebühr zu wählen sei, da diese sonst 
zu stark mit Gebühren belastet werden. 

Diese Empfehlung wurde auch vom Preisüberwacher 
eingebracht. Auch dieser schreibt, dass die vorgese-
hene einheitliche Gebühr pro Wohneinheit die kleinen 
Haushalte im Vergleich zu stark belastet. 

Die von den Parteien und dem Preisüberwacher einge-
brachte Empfehlung wurde umgesetzt. Im vorliegenden 
Reglement ist für Kleinwohnungen eine 40 % tiefere Be-
reitstellungsgebühr vorgesehen, als in der Vernehmlas-
sung vorgeschlagen wurde.

Die Empfehlung des Preisüberwachers, dass die Bereit-
stellungsgebühr pro 200 m3 anstelle von 1000 m3 Ver-
brauch in Rechnung gestellt wird, wird hingegen nicht 
umgesetzt. Diese Anpassung wäre für die Rechnungs-
stellung der Gemeinde sehr viel aufwendiger und führt 
zu weiteren Verschiebungen, die bei einer künftigen Re-
vision genauer geprüft werden müssten. 

Allgemein hält der Preisüberwacher fest, dass der Er-
höhungsbedarf der Gebühren klar aufgezeigt wird. Die 
zweite Empfehlung, dass sich die Anschlussgebühren 
für keinen Liegenschaftstyp um mehr als 20 % verändern, 
kann grossmehrheitlich eingehalten werden. Einzig bei 
Bauten in der öffentlichen Zone wird es aufgrund der 
Berechnungssystematik zu Verschiebungen um mehr 
als +/– 20 % kommen.

Die Empfehlung des Preisüberwachers kann in der Ak-
tenauflage zur Gemeindeversammlung bei der Gemein-
de eingesehen werden.

Inkraftsetzung
Nachdem die Stimmberechtigten im Rahmen der Ge-
meindeversammlung dem Reglement zugestimmt ha-
ben, wird es dem Regierungsrat zur Genehmigung 
unterbreitet. Die Inkraftsetzung ist per 1. Januar 2025 
geplant.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, 
der Totalrevision des Reglements über die Siedlungs-
entwässerung Stans (Siedlungsentwässerungsregle-
ment) zuzustimmen.

Stellungnahme der Finanzkommission
Die Finanzkommission hat sich mit dem Siedlungsent-
wässerungsreglement befasst und begrüsst eine regel-
mässige Überprüfung sowie allfällige Anpassung der 
Gebühren.

Die Finanzkommission stimmt der Anpassung des Sied-
lungsentwässerungsreglements zu.

Stans, 3. April 2024

FINANZKOMMISSION STANS
Thomas Segessenmann (Präsident)
Marlis Bieri-Zumbühl
Thomas Lingg
Pirmin Marbacher
Philipp von Ah
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Traktandum 8
Verkauf des Heizverbundes Tellenmatt-Pes-
talozzi an die Genossenkorporation Stans 
sowie Anschluss der Schulliegenschaften 
Tellenmatt und Pestalozzi an den Wärmever-
bund der designierten Wärmelieferantin
 

Ausgangslage
Der 30-jährige Heizverbund Tellenmatt-Pestalozzi ent-
spricht nicht mehr den heutigen ökologischen Anforde-
rungen und stösst an seine räumlichen Kapazitätsgren-
zen. Für eine sinnvolle Weiterführung des Betriebs sind 
deshalb hohe Investitionen nötig. Zudem ist der Betrieb 
eines Heizverbundes nicht Kernaufgabe der Gemeinde. 
Deshalb hat der Gemeinderat entschieden, dass der 
Heizverbund verkauft werden soll. 
Der 1993 gegründete Heizverbund Tellenmatt-Pesta-
lozzi versorgt die Schulhäuser Tellenmatt und Pestaloz-
zi sowie die Gebäulichkeiten der Berufsschule und der 
Heilpädagogischen Schule, das kantonale Verwaltungs-
gebäude an der Engelbergstrasse, die Überbauung Dorf-
park und neun weitere private Wärmekunden mit Wär-
me aus Holzschnitzeln im Winter und Heizöl im Sommer.  

Herausforderungen
Um den Wärmebetrieb Tellenmatt-Pestalozzi die nächs-
ten 25 Jahre weiterzubetreiben, werden bis 2027 wert-
erhaltende Massnahmen und Investitionen von rund 
CHF  1'000'000 nötig. Hinzu kommen Investitionen in 
das Leitungsnetz bei Anschlüssen von neuen Wärme-
kunden.
Der Anteil an Heizöl bei der Wärmeproduktion macht 
heute rund 30 % aus. Für Kunden, welche den Anteil an 
fossilen Brennstoffen reduzieren oder eine fossilfreie Lö-
sung wollen, gilt dies als grosser Nachteil. 
Um den fossilen Brennstoffanteil zu reduzieren, braucht 
es zusätzlich einen kleinen Holzofen für den Sommer-
betrieb sowie einen grösseren Wärmespeicher für den 
Winter. Für beide Massnahmen sind die Platzverhält-
nisse in der heutigen Heizzentrale nicht ausreichend. 
Eine Erweiterung am bestehenden Standort auf einem 
Schulareal erachtet der Gemeinderat als wenig sinnvoll. 

Betrieb des Heizverbundes
Der Heizverbund Tellenmatt-Pestalozzi stösst an seine 
Kapazitätsgrenzen. Es ist damit zu rechnen, dass die 
Nachfrage nach Anschlüssen an den Heizverbund auch 
in den nächsten Jahren wachsen wird (siehe Ersatz-
pflicht). Mit der heutigen Infrastruktur kann ein weiterer 
Ausbau des Heizverbundes Tellenmatt-Pestalozzi nur 
mit grossen Investitionen erfolgen. 

Um das Fachwissen für den Betrieb eines Heizver-
bundes auf dem aktuellen Stand zu halten, sind zeit-
intensive Weiterbildungen nötig. Die politischen Ent-
scheidungswege einer Gemeinde erschweren einen 
agilen Betrieb ebenfalls. Für die Gemeinde ist es des-
halb schwierig, flexibel auf die Marktbedürfnisse zu re-
agieren. Ein professionell betriebener Heizverbund kann 
bei Kundengewinnung und -wünschen sowie bei sich 
verändernden Marktbedürfnissen flexibler reagieren.  

Finanzierung Betrieb
Der Heizverbund Tellenmatt-Pestalozzi arbeitet kosten-
deckend, kann aber keinen Gewinn erzielen. Das Risiko 
für Neuinvestitionen tragen die Wärmebeziehenden mit. 
Entsprechend verändert sich der verrechnete Energie-
preis von Jahr zu Jahr und ist Schwankungen ausgesetzt. 
Bei einem professionell betriebenen Heizverbund sind 
die Energiekosten weniger schwankend, da Investitionen 
nicht direkt auf den Energiepreis geschlagen werden. 

Handlungsoptionen
Aufgrund dieser Situation und der Tatsache, dass es sich 
bei der Wärmeversorgung nicht um eine Kernaufgabe 
der Gemeinde handelt, hat der Gemeinderat geprüft, 
wie die Wärmeversorgung der Kunden und Nutzenden 
des Heizverbundes Tellenmatt-Pestalozzi künftig ausge-
staltet werden kann. Folgende drei Varianten für den zu-
künftigen Betrieb des Heizverbundes wurden geprüft:
1.  Betrieb und Entwicklung durch die Gemeinde
2. Anschluss an einen ortsansässigen Heizverbund mit 

Energielieferung
3. Verkauf des Heizverbundes an einen Wärmever-

bund-Betreiber 
 
Nach einer gründlichen Abwägung der Vor- und Nach-
teile sowie der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Varian-
ten hat sich der Gemeinderat für einen Verkauf entschie-
den. Die Rahmenbedingungen für den Verkauf sollen in 
einem Kaufvertrag geregelt werden.
Die technische und rechtliche Machbarkeit wurde ge-
prüft und in Zusammenarbeit mit einem Ingenieur-Büro 
wurden folgende Ausschreibungsunterlagen erarbeitet:
 – Technische Dokumentation 
 – Wirtschaftliche Dokumentation
 – Verhandlungskatalog
 – Beurteilungsmatrix 

Einladungsverfahren
In Stans sind zwei Wärmeverbünde ortsansässig, welche 
beide ihr Interesse an einem Kauf des Heizverbundes 
Tellenmatt-Pestalozzi signalisiert haben. Die Unterlagen 
wurden dem Heizverbund untere Kniri AG und der Ge-
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nossenkorporation Stans zugestellt, damit diese der Ge-
meinde ein Angebot unterbreiten konnten.

Mit dem gewählten Vorgehen war es dem Gemeinde-
rat möglich, anhand einer sachlichen Begründung einen 
Anbieter zu wählen und der Genossenkorporation Stans 
den Zuschlag zum Erwerb des Heizverbundes Tellen-
matt-Pestalozzi (vorbehältlich der Zusage durch die 
Stimmberechtigen der Genossengemeinde und der Ge-
meindeversammlung) zu erteilen. Entsprechend konn-
ten die gegenseitigen Absichtserklärungen zum Verkauf 
und Erwerb unterzeichnet werden.

Inhalt Absichtserklärung 
Der Heizverbund Tellenmatt-Pestalozzi soll ab 2026 mit 
Energie von der Heizzentrale der Genossenkorporation 
Stans in Oberdorf mit Wärme versorgt werden. Dazu ist 
ein Zusammenschluss der beiden Verbünde geplant.
 
Kaufpreis
Die Genossenkorporation Stans übernimmt die techni-
schen Anlagen und Leitungen des Heizverbundes Tel-
lenmatt-Pestalozzi zu einem Kaufpreis von CHF 800'000.
 
Anschlussbeitrag
An der ordentlichen Genossengemeinde vom 21. März 
2024 haben die Stimmberechtigten der Genossenkor-
poration Stans dem Baukredit für den Leitungsbau ab 
Buochserstrasse bis zum Schulhaus Pestalozzi zuge-
stimmt. Damit wird der Zusammenschluss der beiden 
Wärmeverbunde realisiert. Die Politische Gemeinde 
Stans bezahlt der Genossenkorporation Stans für diesen 
Anschluss einen pauschalen Anschlussbeitrag von CHF 
500'000.
 
Laufende Verträge Wärmekunden
Die laufenden Verträge der Kunden des Heizverbundes 
Tellenmatt-Pestalozzi werden bis zum Ende ihrer Lauf-
zeit übernommen. Danach werden sie durch Verträge 
der Genossenkorporation Stans weitergeführt und bis 
ins Jahr 2047 verlängert. 
 
Erneuerbare Energiequellen
Der 30-jährige Ölbrenner und der 20-jährige Holzofen 
des Heizverbundes Tellenmatt-Pestalozzi können de-
montiert werden. Mit den Erneuerungsmassnahmen in 
der Heizzentrale der Genossenkorporation Stans hat 
diese die Zielsetzung, den fossilen Anteil möglichst tief 
zu halten. Die Wärmeenergie wird mit Waldholz und 
auch mit Altholz erzeugt, was die Nachhaltigkeit der 
Ressource Holz zusätzlich erhöht. Mit der neuen ORC-
Anlage (Organic Rankine Cycle) wird die Genossenkor-
poration Stans aus der Verbrennung der Altholz- und  
 

Waldholzschnitzel neben der Wärme auch elektrische 
Energie erzeugen können.

 
Sicherheit Schulanlage
Die Transportfahrten für Schnitzellieferungen ins Schul-
zentrum Tellenmatt fallen ab 2026 weg. Die Genossen-
korporation Stans liefert das Hackholz direkt in ihre 
Anlage nach Oberdorf und beheizt von dort aus den 
Heizverbund Tellenmatt-Pestalozzi. 
 
Versorgungssicherheit
Die maximale Unterbruchsdauer bei Betriebsstörungen 
beträgt 24 Stunden. Die Liefersicherheit kann mit hoher 
Sicherheit garantiert werden. Die Genossenkorporation 
Stans wird bei der Wärmeproduktion einen Stromausfall 
mit einer Noteinspeisung (Notstrom-Aggregat) über-
brücken können. Zudem sieht die Genossenkorporation 
Stans an diversen Orten Noteinspeisepunkte in ihrem 
Netz vor.
 
Räumlichkeiten
Für die technischen Anlagen mietet die Genossenkorpo-
ration Stans den benötigten Raum zu CHF 30/m2. Dabei 
geht sie davon aus, dass sich die Mietfläche nach dem 
Zusammenschluss mit ihrem Netz reduzieren wird. Die 
freiwerdenden Räume des Silos, der heutigen Heizungs-
anlagen und des Tankraums (80'000  l) können dann  
einer neuen Nutzung zugeführt werden.
 
Rückbau
Der Rückbau der bestehenden und künftig nicht mehr 
benötigten technischen Anlagen erfolgt durch die Ge-
nossenkorporation Stans. Bei der Aufteilung der tech-
nischen Schnittstellen in den Steuerschränken beim 
Leitsystem werden die Kosten ebenfalls durch die Ge-
nossenkorporation Stans übernommen, da sie ein ande-
res, offenes Leitsystem betreibt.  

 
Kosten

a)  Durchschnittlicher Wärmebezug und durchschnittliche 
Wärmekosten der letzten 5 Jahre

Schulzentrum
Ø-Wärmebezug  

pro Jahr 
Ø-Kosten 
pro Jahr

Pestalozzi 695'298 kWh CHF 109'277

Tellenmatt 446'481 kWh CHF   70'172

Dies entspricht einem Durchschnittspreis von rund 
15,7 Rp./kWh. 
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b)  Zukünftige Wärmekosten bei Weiterbetrieb wie bisher
Demgegenüber ist bei einem Weiterbetrieb des Heiz-
verbundes durch die Gemeinde Stans anhand der In-
vestitionsplanung und der notwendigen Investitionen 
in den nächsten Jahren von einem durchschnittlichen 
Energiepreis von ca. 19 bis 20 Rp./kWh auszugehen.

c)  Erwartete Energiekosten bei Vertragsübernahme 
durch die Genossenkorporation

Die Anschlussleistungen wurden im Januar 2024 neu 
gemessen und betragen für das SZ Pestalozzi 290 kW, 
für das SZ Tellenmatt 300 kW.
Die angebotene Grundgebühr beträgt CHF 90/kW An-
schlussleistung, die Kosten für den Wärmebezug belau-
fen sich auf CHF 0.0858/kWh; diese Preise sind indexiert 
und werden jährlich neu berechnet. Daraus ergeben sich 
aktuell folgende Kosten:
 

Schulzentrum
Grund-
gebühr

Wärme-
bezug

Ø-Kosten 
pro Jahr

Pestalozzi 26'000 60'000 CHF 86'000

Tellenmatt 27'000 40'000 CHF 66'000

Dies entspricht einem durchschnittlichen Wärmepreis 
von rund 13,4 Rp./kWh. Somit werden die künftigen 
Energiekosten für die beiden Schulzentren deutlich tie-
fer liegen als bei einem Weiterbetrieb des Heizverbun-
des Tellenmatt-Pestalozzi durch die Gemeinde Stans mit 
den nötigen Investitionen für den Weiterbetrieb seitens 
der Politischen Gemeinde.

Finanzielle Auswirkungen des Verkaufs
Der Heizverbund Tellenmatt-Pestalozzi wird per Ende 
2024 mit einem Wert von rund CHF 830'000 in der An-
lagenbuchhaltung geführt werden. Aufgrund des Ver-
kaufspreises von CHF 800'000 resultiert voraussichtlich 
ein Buchverlust von CHF  30'000 (ausserplanmässige 
Abschreibung). Die Dienstleistungskosten für den Ver-
kauf (Beurkundung, Beratung etc.) sind im jeweiligen 
Jahr in der Erfolgsrechnung verbucht. Die Anschlussge-
bühr von CHF 500'000 wird aktiviert. 

Absichtserklärungen bestehender Kunden
Die bestehenden Kunden des Heizverbundes Tellen-
matt-Pestalozzi wurden mittels Informationsveran-
staltung über das Vorhaben informiert und begrüssen 
dieses. Alle haben entsprechende Absichtserklärungen 
zum Wechsel zum Wärmeverbund der Genossenkorpo-
ration Stans bereits unterzeichnet.

Vorbereitungen
Ein Entwurf des Kaufvertrages wurde durch eine An-
waltskanzlei ausgearbeitet. Darin werden auch die 
Dienstbarkeiten für Durchleitungs- und Leitungsrech-
te entsprechend übertragen und geregelt. Die Genos-
sengemeinde der Genossenkorporation Stans hat am 
21. März 2024 dem Erwerb des Heizverbundes Tellen-
matt-Pestalozzi unter den erwähnten Bedingungen zu-
gestimmt.

Terminplan und weiteres Vorgehen
Folgender Zeitplan ist vorgesehen:
 – Juni / Juli 2024, Erstellung definitiver Kaufvertrag
 – Juli 2024, Unterzeichnung Kaufvertrag
 – August bis Dezember 2024, technischer Übergabe-
prozess an Käuferin

 – Ab Januar 2025, Betrieb Heizverbund durch die Ge-
nossenkorporation Stans

 
Die gegenseitig unterzeichnete Absichtserklärung zum 
Verkauf des Heizverbundes und die Absichtserklärung 
zum Anschluss der Schulliegenschaften Tellenmatt und 
Pestalozzi sowie der Kaufvertragsentwurf können wäh-
rend der Aktenauflage zur Gemeindeversammlung bei 
der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, 
dem Verkauf des Heizverbundes Tellenmatt-Pesta-
lozzi an die Genossenkorporation Stans sowie dem 
Anschluss der Schulliegenschaften Tellenmatt und 
Pestalozzi an den Wärmeverbund der designierten 
Wärmelieferantin zuzustimmen.

Stellungnahme der Finanzkommission
Die Finanzkommission hat sich mit dem Geschäft be-
fasst.

Die Finanzkommission empfiehlt den Stimmberechtig-
ten, dem Verkauf des Heizverbundes an die Genossen-
korporation Stans zuzustimmen.

Stans, 3. April 2024

FINANZKOMMISSION STANS
Thomas Segessenmann (Präsident)
Marlis Bieri-Zumbühl
Thomas Lingg
Pirmin Marbacher
Philipp von Ah






